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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG Nr. 2981 /79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

Angebotspreise und Notierungen, von denen die Kom
mission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung der
gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im Anhang
zu dieser Verordnung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide (*), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 547/79 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 1 3 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Getreide , Mehlen von Wei
zen und Roggen , Grobgrieß und Feingrieß von Wei
zen zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der
Verordnung (EWG) Nr. 1 658 /79 (3 ) und den später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt .
Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1658/79 enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b)
und c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten
Erzeugnisse zu erhebenden Abschöpfungen werden
im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 29 . Dezember 1979 in
Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Pinn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr. L 188 vom 26 . 7 . 1979, S. 1 .
( 3 ABl . Nr. L 193 vom 1 . 8 . 1979, S. 5 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung der auf
Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Einfuhrabschöpfungen

(ECU/Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung Abschöpfungen

10.01 A
10.01 B
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07 A
10.07 B

10.07 C
10.07 D
11.01 A
11.01 B
1 1 .02 A I a)

11.02 Alb)

Weichweizen und Mengkorn
Hartweizen

Roggen
Gerste
Hafer
Mais, anderer als Hybridmais zur
Aussaat
Buchweizen
Hirse aller Art, ausgenommen Sorg
hum

Sorghum
Anderes Getreide

Mehl von Weizen und Mengkorn
Mehl von Roggen
Grobgrieß und Feingrieß
von Hartweizen
Grobgrieß und Feingrieß
von Weichweizen

73.94
107,62 (1)(5 )
64.95 (')
67,90
77,64

86,64 (2 ) (3 )
2,01

61,31 (4)
80,03 («)

0 (»)
117,27
104,67

180,04

125,78

') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemein
schaft befördert wird , wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert .

2) Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG , der in die überseeischen Departements
der Republik Frankreich eingeführt wird , wird die Abschöpfung um 7,25 ECU je Tonne
gemäß Verordnung (EWG) Nr. 706/76 verringert .

3 ) Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in
die Gemeinschaft um 1,81 ECU je Tonne verringert .

4 ) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei
der Einfuhr in die Gemeinschaft um 50 % verringert .

5 ) Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je
Tonne verringert .

6) Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen, der vollständig in der Türkei erzeugt und unmit
telbar aus diesem Land in die Gemeinschaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen
(EWG) Nr. 1180/77 des Rates und (EWG) Nr. 2622/71 der Kommission bestimmt.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2982/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Prämien , die den Einfuhrabschöpfungen für
Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

Prämien , die den Abschöpfungen hinzugefügt werden ,
wie im Anhang dieser Verordnung angegeben abgeän
dert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 547/79 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 1 5 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Prämien , die den Abschöpfungen für Getreide
und Malz hinzugefügt werden , sind durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1 659/79 (3 ) und die später zu ihrer
Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt wor
den .

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden

Artikel 1

Die Prämien , die den nach Artikel 1 5 der Verordnung
( EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten Abschöp
fungen für Einfuhren von Getreide und Malz hinzuzu
fügen sind, sind in den Anhängen festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 29 . Dezember 1979 in
Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(-) ABl . Nr. L 188 vom 26 . 7 . 1979 , S. 1 .
( 3 ) ABl . Nr. L 193 vom 1 . 8 . 1979 , S. 7 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung der
Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz

hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl
(ECU/ Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

laufender
Monat

12

1 . Term .
1

2 . Term .
2

3 . Term .

3

10.01 A

10.01 B

10.02

10.03

10.04
10.05 B

10.07 A

10.07 B

10.07 C

10.07 D

11.01 A

Weichweizen und Mengkorn
Hartweizen

Roggen
Gerste

Hafer

Mais , anderer als Hybridmais zur Aussaat
Buchweizen

Hirse aller Art, ausgenommen Sorghum
Sorghum
Anderes Getreide

Mehl von Weizen und Mengkorn

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

o "

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

B. Malz

(ECU / Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

laufender
Monat

12

1 . Term .
1

2 . Term .

2

3 . Term.
3

4 . Term .

4

1 1 .07 A I (a)

1 1.07 A I (b)

1 1.07 A II (a)

11.07 All (b)

11.07 B

Malz aus Weizen , ungeröstet, in Form von
Mehl

Malz aus Weizen , ungeröstet, außer in Form
von Mehl

Malz, anderes als aus Weizen , ungeröstet, in
Form von Mehl

Malz, anderes als aus Weizen , ungeröstet,
außer in Form von Mehl

Malz , geröstet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2983/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Reis und Bruchreis

preise und die heutigen Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung
der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im An
hang zu dieser Verordnung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 des
Rates vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Markt
organisation für Reis ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1552/79 (2 ), insbesondere auf
Artikel 1 1 Absatz 2,

in Erwägung «Pachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Reis und Bruchreis anzuwen
denden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1916/79 ( 3 ), zuletzt geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr. 2868/79 (4), festgesetzt worden .

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1916/79 enthaltenen Bestimmungen auf die Angebots

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Abschöpfungen, die bei der Einfuhr der in Arti
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der Verordnung
(EWG) Nr. 1418 /76 genannten Erzeugnisse zu erhe
ben sind, sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 166 vom 25 . 6 . 1976 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7 . 1979 , S. 9 .
(3 ) ABl . Nr. L 222 vom 1 . 9 . 1979, S. 5 .
4 ABl . Nr. L 324 vom 20 . 12 . 1979 , S. 5 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung der Einfuhrab
schöpfungen für Reis und Bruchreis

(ECU/ Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung Drittländer (3 )

AK.P/
ÜLG

(')(') (J)

ex 10.06 Reis :

B. anderer :

I. Rohreis (Paddy-Reis) oder geschälter
Reis :
a) Rohreis (Paddy-Reis) :

1 . rundkömiger
2 . langkörniger

b) geschälter Reis :
1 . rundkömiger
2 . langkörniger

II . halbgeschliffener oder vollständig ge
schliffener Reis :

a) halbgeschliffener Reis :
1 . rundkörniger
2. langkörniger

b) vollständig geschliffener Reis :
1 . rundkörniger
2. langkörniger

III . Bruchreis

91,56

123,20

114,45

154,00

197,11
292,00

209,92

313,03

59,22

42,15 *

57,97

53,60
73,37

86,59

134,08

92,57
144,13

26,59

(') Vorbehaltlich der Anwendung der Vorschriften des Artikels 9 der Verordnung (EWG) Nr. 706/76.
( 2 ) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 706/76 werden keine Abschöpfungen bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in den

Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean oder in den überseeischen Ländern und Gebieten in die franzö
sischen überseeischen Departements erhoben .

(3) Die Abschöpfung bei der Einfuhr von Reis in das überseeische Departement Reunion ist in Artikel IIa der Verordnung (EWG)
Nr. 1418/76 festgesetzt.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2984/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Prämien als Zuschlag zu den Einfuhrabschöpfungen für
Reis und Bruchreis

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418 /76 des
Rates vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Markt
organisation für Reis ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1 552/79 (2 ), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Prämien , die den Abschöpfungen für Reis und
Bruchreis hinzugefügt werden , sind durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1917/79 (3 ), zuletzt geändert durch
die Verordnung ( EWG) Nr. 2869/79 (4), festgesetzt wor
den .

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien , die den Abschöpfungen hinzugefügt werden ,
wie im Anhang dieser Verordnung angegeben abgeän
dert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämiensätze als Zuschlag zu den im voraus fest
gesetzten Abschöpfungen für die Einfuhren von Reis
und Bruchreis sind im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(■) ABl . Nr . L 166 vom 25 . 6 . 1976 , S. 1 .
i 1 ) ABl . Nr. L 188 vom 26 . 7 . 1979 , S. 9 .
( 3 ) ABl . Nr. L 222 vom 1 . 9 . 1979, S. 8 .
(<) ABl . Nr . L 324 vom 20 . 12 . 1979 , S. 7 .

/
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung der Prämien als
Zuschlag zu den Einfuhrabschöpfungen für Reis und Bruchreis

(ECU/ Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

laufender
Monat

1

1 . Term .

2

2 . Term .

3

3 . Term .

4

ex 10.06 Reis :

B. anderer :

I. Rohreis (Paddy-Reis)
oder geschälter Reis :
a) Rohreis (Paddy

Reis) :
1 . rundkörniger
2 . langkörniger

b) geschälter Reis :
1 . rundkörniger
2 . langkörniger

II . halbgeschliffener oder
vollständig geschliffe
ner Reis :

a) halbgeschliffener
Reis :

1 . rundkörniger
2 . langkörniger

b) vollständig geschlif
fener Reis :

1 . rundkörniger
2 . langkörniger

III . Bruchreis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0
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VERORDNUNG ( EWG) Nr. 2985/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Olivenöl sowie
der Abschöpfungen bei der Einfuhr anderer Erzeugnisse des Olivenölsektors

für die Festsetzung der Abschöpfungen für Olivenöl
auf das Ausschreibungsverfahren zurückzugreifen .

In Artikel 3 der der Verordnung (EWG) Nr. 2751 /78
des Rates vom 23 . November 1978 über die allgemei
nen Durchführungsvorschriften für die Festsetzung
der Einfuhrabschöpfung bei Olivenöl durch Ausschrei
bung ( 12) wird bestimmt, daß der Mindestabschöp
fungsbetrag des jeweiligen Erzeugnisses aufgrund der
Prüfung des Weltmarktes bzw. des griechischen Mark
tes und des Gemeinschaftsmarktes sowie der von den
Bietern genannten Abschöpfungsbeträge festzusetzen
ist .

Bei der Erhebung der Abschöpfung sind die Vorschrif
ten zu berücksichtigen , die in dem Abkommen zwi
schen der Gemeinschaft und bestimmten Drittländern
aufgeführt sind. Bei der Festsetzung der Abschöpfung
für diese Drittländer ist die für die Einfuhren aus den
anderen Drittländern zu erhebende Abschöpfung als
Berechnungsgrundlage zu benutzen .

Die Anwendung der vorgenannten Einzelheiten auf
die am 24. und am 25 . Dezember 1979 von den Bie
tern vorgelegten Abschöpfungsbeträge führt dazu, die
Mindestabschöpfungen gemäß Anhang I zu dieser Ver
ordnung festzusetzen .

Die bei der Einfuhr von Oliven der Tarifstellen 07.01
N II und 07.03 A II des Gemeinsamen Zolltarifs so
wie von Erzeugnissen der Tarifstellen 15.17 B I und
23.04 A II des Gemeinsamen Zolltarifs zu erhebende
Abschöpfung muß ausgehend von der Mindestab
schöpfung berechnet werden , die auf die in diesen Er
zeugnissen enthaltene Ölmenge anwendbar ist . Die
Abschöpfung für Olivenöl darf jedoch nicht geringer
sein als ein Betrag, der 8 % des Wertes des eingeführ
ten Erzeugnisses entspricht, wobei dieser Betrag pau
schal festgesetzt wird . Die Anwendung dieser Bestim
mungen führt dazu, die Abschöpfungen gemäß An
hang II dieser Verordnung festzusetzen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Ra
tes vom 22. September 1 966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette (^ zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 590/79 ( 2 ),
insbesondere auf Artikel 16 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2749/78 des
Rates vom 23 . November 1978 über den Handel mit
Fetten zwischen der Gemeinschaft und Griechen
land ( 3 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1514/76 des
Rates vom 24 . Juni 1976 über die Einfuhren von Oli
venöl aus Algerien (4), geändert durch die Verordnung
( EWG) Nr. . 2761 /78 (5), insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1521 /76 des
Rates vom 24. Juni 1976 über die Einfuhren von Oli
venöl mit Ursprung in Marokko (6), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2761 /78 , insbeson
dere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1508/76 des
Rates vom 24 . Juni 1976 über die Einfuhren von Oli
venöl aus Tunesien ( 7), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2761 /78 , insbesondere auf Artikel 5 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1180/77 des
Rates vom 17 . Mai 1977 über die Einfuhr bestimmter
landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in der
Türkei in die Gemeinschaft ( 8 ), geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr. 2766/78 (9), insbesondere auf Arti
kel 10 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1620/77 des
Rates vom 18 . Juli 1977 über die Einfuhren von Oli
venöl aus dem Libanon ( 10),

in Erwägung nachstehender Gründe :

In ihrer Verordnung ( EWG) Nr. 3131 /78 vom 28 . De
zember 1978 ( n ) hat die Kommission beschlossen ,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :
(>) ABI . Nr. 172 vom 30 . 9 . 1966, S. 3025/66 .
( 2 ) ABl . Nr. L 78 vom 30 . 3 . 1979, S. 1 .
( 3 ) ABl . Nr. L 331 vom 28 . 11 . 1978 , S. 1 .
(4 ) ABl . Nr. L 169 vom 28 . 6 . 1976 , S. 24 .
h) ABl . Nr . L 332 vom 29 . 11 . 1978 , S. 13 .
( 6) ABI . Nr. L 169 vom 28 . 6 . 1976 , S. 43 .

A rtikel 1

Die Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Oli
venöl werden in Anhang I festgesetzt .

( 7) ABl . Nr. L 169 vom 28 . 6 . 1976, S. 9 .
( 8) ABl . Nr. L 142 vom 9 . 6 . 1977, S. 10 .
H ABI . Nr. L 332 vom 29 . 11 . 1978 , S. 26 .
( I0 ) ABl . Nr. L 181 vom 21 . 7 . 1977, S. 4 .
(») ABI . Nr. L 370 vom 30 . 12 . 1978 , S. 60 . ( 12 ) ABl . Nr. L 331 vom 28 . 11 . 1978 , S. 6 .
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Artikel 2

Die auf die Einfuhr der anderen Erzeugnisse des Olive
nölsektors anwendbaren Abschöpfungen werden in
Anhang II festgesetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 29 . Dezember 1979 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident
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ANHANG I

Mindestabschöpfung bei der Einfuhr von Olivenöl

(ECU/ 100 kg)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Griechenland Drittländer

15.07 A I a)
15.07 Alb)
3 15.07 A I c)
15.07 A II a)
15.07 A II b)

3,30 (')
3,50 (•)
7,80 (')
4,50

18,00

27,40 (')
21,75 (')
31,90 (»)
34,20 (2)

61,20 (3)

(') Für die Einfuhr von vollständig in einem der nachstehend genannten Länder gewonnenem und unmittelbar aus diesen Ländern in
die Gemeinschaft verbrachtem öl dieser Tarifstelle wird die Abschöpfung vermindert um :
a) für Griechenland, den Libanon und Spanien : 0,60 ECU/ 100 kg ;
b) für die Türkei : 22,36 ECU/ 100 kg, sofern der Marktbeteiligte den Nachweis erbringt, daß er die von diesem Land festgesetzte

Ausfuhrabgabe erstattet hat, wobei diese Erstattung den Betrag der tatsächlich eingeführten Abgabe nicht überschreiten darf ;
c ) für Algerien, Marokko, Tunesien : 24,78 ECU/ 100 kg, sofern der Marktbeteiligte den Nachweis erbringt, daß er die von diesen

Ländern festgesetzte Ausfuhrabgabe erstattet hat, wobei diese Erstattung den Betrag der tatsächlich eingeführten Abgabe nicht
überschreiten darf.

( 1 ) Für die Einfuhr von öl dieser Tarifstelle :
a) vollständig in Algerien , Marokko und in Tunesien gewonnen und unmittelbar aus diesen Ländern in die Gemeinschaft verbracht,

wird die Abschöpfung um 3,86 ECU/ 100 kg vermindert ;
b) vollständig in der Türkei gewonnen und unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft verbracht, wird die Abschöpfung um

3,09 ECU/ 100 kg vermindert.
( 3 ) Für die Einfuhr von öl dieser Tarifstelle :

a) vollständig in Algerien , in Marokko und in Tunesien gewonnen und unmittelbar aus diesen Ländern in die Gemeinschaft ver
bracht, wird die Abschöpfung um 7,25 ECU/ 100 kg vermindert ;

b) vollständig in der Türkei gewonnen und unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft verbracht, wird die Abschöpfung um
5,80 ECU/ 100 kg vermindert .

ANHANG II

Abschöpfungen bei der Einfuhr der anderen Erzeugnisse des Olivenölsektors

(ECU/ 100 kg)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Griechenland Drittländer

07.01 NU

07.03 A II

15.17 B I a)
15.17 B I b)
23.04 A II

0,77

0,77

1,75

2,80

0,62

4,79

4,79

10,88

17,40

2,55
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2986/79 DER KOMMISSION
vom 27 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Getreide- und
Reisverarbeitungserzeugnisse

Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnissen und über
die Vorausfestsetzung der Abschöpfung für diese Er
zeugnisse sowie für Getreidemischfutter (7), zuletzt ge
ändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1740/78 (8),
wird — nach Hinzufügung des festen Teilbetrags —
die auf vorstehend genannte Weise bestimmte Ab
schöpfung, die im Prinzip einen Monat lang gültig ist,
berichtigt, wenn die auf das betreffende Grunderzeug
nis zu erhebende Abschöpfung vom Durchschnitt der
Abschöpfungen, der in der vorstehend beschriebenen
Weise zu berechnen ist, um mehr als 3,02 ECU für 1
Tonne des Grunderzeugnisses abweicht.

Bei einigen Verarbeitungserzeugnissen ist die Ab
schöpfung um die Auswirkung der Erstattung bei der
Erzeugung zu vermindern, die gemäß Artikel 5 der
Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 und gemäß Artikel 2
der Verordnung (EWG) Nr. 1579/74 für die Grund
erzeugnisse zum Zwecke ihrer Verarbeitung gewährt
wird . Die Verordnung (EWG) Nr. 1921 /75 (9), geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 241 5/75 ( 10),
hat für stärkehaltige Erzeugnisse Ubergangsmaßnah
men vorgesehen .

Der feste Bestandteil der Abschöpfung ist in Verord
nung (EWG) Nr. 2744/75 festgelegt. Gemäß Verord
nung (EWG) Nr. 2742/75 ( u), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1555/79 ( 12), ist bei be
stimmten Verarbeitungserzeugnissen der bewegliche
Teilbetrag der Abschöpfung um die Auswirkung der
Erstattung bei der Erzeugung zu vermindern , die für
die Grunderzeugnisse zum Zweck ihrer Verarbeitung
gewährt wird .

Um den Interessen der Staaten in Afrika, im karibi
schen Raum und im Pazifischen Ozean sowie den
Uberseeischen Ländern und Gebieten Rechnung zu
tragen , ist die Abschöpfung ihnen gegenüber bei eini
gen Getreideverarbeitungserzeugnissen gemäß Artikel
12 der Verordnung (EWG) Nr. 706/76 des Rates vom
30 . März 1976 über die Regelung für landwirtschaft
liche Erzeugnisse und bestimmte aus landwirtschaftli
chen Erzeugnissen hergestellte Waren mit Ursprung
in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und
im Pazifischen Ozean oder in den überseeischen Län
dern und Gebieten (u), zuletzt geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr. 11 98/78 ( 14), um den festen Teil
betrag und bei einigen dieser Erzeugnisse um einen
Teil des Teilbetrags zu vermindern .

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide (•), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 547/79 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 14 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 des
Rates vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Markt
organisatiön für Reis (3 ), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1 552/79 (4), insbesondere auf
Artikel 12 Absatz 4,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die bei der Berechnung des beweglichen Teilbetrags
der Abschöpfung bei Einfuhren von Getreide- und
Reisverarbeitungserzeugnissen anzuwendenden Regeln
sind in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe A der Verord
nung (EWG) Nr. 2727/75 und in Artikel 12 Absatz 1
Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 fest
gelegt . Die Auswirkung der auf das jeweilige Grund
erzeugnis zu erhebenden Abschöpfung auf die Geste
hungskosten dieser Erzeugnisse wird gemäß Artikel 2
der Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 des Rates vom
29 . Oktober 1975 über die Regelung für die Einfuhr
und die Ausfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungs
erzeugnissen (5), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2245/78 (6), durch den Durchschnitt
der auf das Grunderzeugnis während der ersten 25
Tage des Monats, der dem Einfuhrmonat vorangeht,
zu erhebenden Abschöpfungsbeträge bestimmt. Dieser
Durchschnitt, der je nach dem im Einfuhrmonat gel
tenden Schwellenpreis des betreffenden Grunderzeug
nisses zu berichtigen ist, wird nach der Menge des
Grunderzeugnisses berechnet, die man bei der Herstel
lung des Verarbeitungserzeugnisses oder auch bei der
Herstellung des Konkurrenzerzeugnisses, das für nicht
Getreide enthaltende Verarbeitungserzeugnisse als Re
ferenz dient, als verwendet ansieht .

Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1579/74 der Kom
mission vom 24. Juni 1974 über die Einzelheiten der
Berechnung der Abschöpfung bei der Einfuhr von

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7 . 1979, S. 1 .

( 7) ABl . Nr. L 168 vom 25. 6 . 1974, S. 7 .
( 8) ABl . Nr. L 202 vom 26. 7. 1978, S. 8 .
(9) ABl . Nr. L 195 vom 26. 7. 1975, S. 25 .
( 10) ABl . Nr. L 247 vom 23 . 9 . 1975, S. 22.
(») ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 57.
( 12 ) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7. 1979, S. 12 .
C 3 ) ABl . Nr. L 85 vom 31 . 3 . 1976, S. 2.
( 14 ABl . Nr. L 147 vom 3 . 6. 1978, S. 1 .

P ) ABl . Nr. L 166 vom 25. 6 . 1976, S. 1 .
(4 ) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7. 1979, S. 9 .
(5 ) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 65 .
6) ABl . Nr. L 273 vom 29 . 9 . 1978 , S. 1 .
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Vom Inkrafttreten des Genfer Protokolls ( 1967) zum
GATT-Abkommen an ist die auf im Anhang zur Ver
ordnung (EWG) Nr. 2744/75 unter der Tarifnummer
07.06 A aufgeführte Erzeugnisse zu erhebende Ab
schöpfung, wie in Artikel 4 Absatz 2 der genannten
Verordnung vorgesehen , auf den Betrag zu begrenzen,
der sich aus der Anwendung des vertragsmäßigen Zoll
satzes im Rahmen des GATT ergibt.

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsre
gelung zu erlauben , ist bei der Berechnung der Ab
schöpfungen zugrunde zu legen :
— für die Währungen, die untereinander zu jedem

Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden,
ein Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche
Parität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
der während einer bestimmten Zeitspanne für die

Währungen der Gemeinschaft entsprechend vorste
hendem Gedankenstrich festgestellt wird.

Gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2727/75 wird das in der vorliegenden Verordnung
vorgesehene Zolltarifschema in den Gemeinsamen
Zolltarif übernommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstabe d) der
Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 und in Artikel 1 Ab
satz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr.
1418/76 genannten und der Verordnung (EWG) Nr.
2744/75 unterliegenden Erzeugnisse zu erhebenden
Abschöpfungen sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 27 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. Dezember 1979 zur Festsetzung der Einfuhr
abschöpfungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

(ECU / Tonne)

Beträge

Nummer
des Gemeinsamen Zolltarifs Drittländer

(ausgenommen AKP
oder ÜLG)

AKP oder ÜLG

07.06 A
11.01 C ( 2 )
11.01 D (2 )
11.01 EI ( 2 )
11.01 E II (2 )
11.01 F ( 2 )
11.01 G ( 2 )
11.02 All ( 2 )
11.02 A III (2 )
11.02 A IV (2 )
11.02 A V a ) 1 (2 )
11.02 A V a ) 2 ( 2 )
11.02 A Vb) (2 )
11.02 AVI ( 2 )
11.02 A VII (2 )
11.02 Bla) 1 (2 )
11.02 B I a) 2 aa)
11.02 Bla) 2 bb) (2 )
11.02 BIb) 1 ( 2 )
11.02 BIb) 2 ( 2 )
11.02 B II a ) ( 2 )
11.02 B II b ) ( 2 )
11.02 B II c) (*)
11.02 B II d) (2 )
11.02 C I (*)
11.02 C II ( 2 )
11.02 C III (2)
11.02 C IV ( 2 )
11.02 C V ( 2 )
11.02 C VI (2 )
11.02 DI (2 )
11.02 D II (2 )
11.02 D III ( 2 )
11.02 D IV (2 )
11.02 D V ( 2 )
11.02 D VI (2 )
11.02 E I a ) 1 ( 2 )
11.02 Ela) 2 ( 2 )
11.02 Elb) 1 (2 )
11.02 Elb) 2 (2 )
11.02 E II a ) ( 2 )
11.02 E IIb ) (2 )
11.02 Ell c) ( 2 )
11.02 E II d) 1 (2 )
11.02 E II d ) 2 (■)
11.02 F I (•>
11.02 F II (•)

12,5© H
131,05
147,12
167,84

94,71
68,87
»6,69

124,41
131,05
,14742
130.85
167,84
94,71
68,87
86,69

114,14
82,97

144,10
114,14
144,10
107,40
90,48'

146,84
134,27
128,59
10«,24
179,67
128.43

146,84'
134,27
83,07
70,10
73,86
82,97
94,71
86,69
73,86

>82,97
144,94
162,80
147,30
124.41
167,84
117.86
153,69 ,
147,30
124,41

10,69m
125,01
141,08
161,80
91,69
65,85
83,67

118,37
125,01
141 .,08
124.81
161,80
91,69
65,85
83,67

111,12
79,95

141,08
111,12
141,08
104,38'

87,46
143.82
131,25
125,57
105,22
173,63
125,41
143,82
131.25
80,05
67,08'

70,84
79,95
91,69
83,67
70,84
79,95

138,90
, 156,76
141.26
118,37
161,80
111,82
147,65
141,26
118,37
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(ECU / Tonne)

Beträge

Nummer
des Gemeinsamen Zolltarifs Drittländer

(ausgenommen AKP
oder ÜLG)

AKP oder ÜLG

11.02 F III (2 )
11.02 F IV (2 )
11.02 FV ( S )
11.02 F VI (*)
11.02 F VII ( 2 )
11.02 Gl
11.02 G II
11.04 C I

11.04 C IIa)
11.04 C II b)
11.07 Ala)
11.07 Alb)
11.07 A II a)
11.07 A II b)
11.07 B
11.08 A I
11.08 All
11.08 A III
11.08 A IV
11.08 AV
11.09
17.02 B II a) ( 3 )
17.02 B II b) (»)
21.07 F II

23.02 A I a )
23.02 A I b)
23.02 A II a)
23.02 A II b)
23.03 AI

134,05'
147.12
167,84
68,87
86,69
64,90
73 .,46

15,52
13'2,19
165,27
150,57
115,26
134,50 (4)
103,25
118,53< (4 )
132,19
86,86

128,59
132,19
132,19
377,78
242.33
178,13
178.13

23,78
7640
19,03'
76,10

320,02

125,01
141,08
161,80
65,85
83,67
58,86
■67,42

8,87 ( 5 )
108,01 ( 5)
141,09 ( 5)
139,69
104,38'
123,62
92,37

107,65
Hl ,64
56,03'

10|8,04
111,64
55,82 ( 5 )

196,44
145,61
111,64
111,64
23,78
76,10
19,03'
7^10

13,8,68

(') Diese Abschöpfung ist auf 6 v.H. des Zollwerts begrenzt.
(') Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnrn . 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23,02 A gelten

als Erzeugnisse der Tarifnrn . 11.01 und 11.02 Erzeugnisse , die — in Gewichtshundertteilen ausgedrückt und
auf den Trockenstoff bezogen — gleichzeitig folgendes aufweisen :
— einen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgewandelten polarimetrischen Ewers-Verfahren), der höher ist

als 45 v.H. ;
— einen Aschegehalt (abzüglich etwa eingesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 v.H. oder weniger, bei

Weizen und Roggen 2,5 v.H. oder weniger, bei Gerste 3 v.H. oder weniger, bei Buchweizen 4 v.H. oder
weniger, bei Hafer 5 v.H. oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 v.H. oder weniger beträgt.

jedoch gehören Getreidekeime, ganz , gequetscht, als Flocken oder gemahlen , zur Tarifnr. 11.02 .
(') Dieses zu Tarifstelle 17.02 B 1 gehörende Erzeugnis unterliegt auf Grund der Verordnung (EWG ) Nr. 2730/75

der gleichen Abschöpfung wie die Waren der Tarifstelle 17.02 B II .
(') Gemäß Verordnung ( EWG) Nr. 1180/77 wird diese Abschöpfung für die Erzeugnisse mit Ursprung in der

Türkei um 5,44 ECU/t verringert .
(•) Gemäß Verordnung (EWG) Nr. 706/76 wird die Abschöpfung für nachstehende Erzeugnisse mit Ursprung in

den Ländern und Gebieten nicht erhoben :
— Marantawurzeln der Tarifstelle ex 07.06 A
— Mehl und Grieß der Tarifstelle ex 11.04 C I , ex 11.04 C II a) und b)
— Stärke von Maranta der Tarifstelle ex 11.08 A V.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2987/79 DER KOMMISSION
vom 27. Dezember 1979

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Mischfuttermittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Erzeugnisse und bestimmte aus landwirtschaftlichen
Erzeugnissen hergestellte Waren mit Ursprung in den
Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifi
schen Ozean oder in den überseeischen Ländern und
Gebieten (5), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1198/78 (6), um den festen Teilbetrag und
bei einigen dieser Erzeugnisse um einen Teil des Teil
betrags zu vermindern .

Um ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Ab
schöpfungsregelung zu ermöglichen, ist bei der Be
rechnung der Abschöpfungen zugrunde zu legen :

— für die Währungen, die untereinander zu jedem
Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden,
ein Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche
Parität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
der während eines bestimmten Zeitraums für die
Währungen der Gemeinschaft entsprechend vorste
hendem Gedankenstrich festgestellt wird .

Gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2727/75 wird das in dieser Verordnung vorgese
hene Zolltarifschema in den Gemeinsamen Zolltarif
übernommen —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ( J ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1547/79 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 14 Absatz 4,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Berechnung des beweglichen Teilbetrags der Ab
schöpfung bei der Einfuhr von Mischfuttermitteln ist
in Artikel 14 Absatz 1 A der Verordnung (EWG) Nr.
2727/75 geregelt. Die Auswirkung der auf die Grund
erzeugnisse der Mischfuttermittel anwendbaren Ab
schöpfungen auf deren Gestehungskosten wird gemäß
Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2743/75 des Ra
tes vom 29 . Oktober 1975 über die Regelung für Ge
treidemischfuttermittel (3), geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2560/77 (4), nach Maßgabe des Mittel
werts der Abschöpfungen berechnet, die während der
ersten 25 Tage des Monats vor dem Monat der Ein
fuhr auf die betreffenden Grunderzeugnisse erhoben
werden , aus denen diese Mischfuttermittel hergestellt
sind, wobei dieser Mittelwert nach Maßgabe des im
Monat der Einfuhr geltenden Schwellenpreises für die
betreffenden Grunderzeugnisse berichtigt wird .

Die so festgesetzte und um den festen Teilbetrag er
höhte Abschöpfung gilt einen Monat ; der feste Teilbe
trag der Abschöpfung ist in Artikel 6 der Verordnung
(EWG) Nr. 2743/75 festgelegt worden .

Um den Interessen der Staaten in Afrika, im karibi
schen Raum, im Pazifischen Ozean sowie in den Uber
seeischen Ländern und Gebieten Rechnung zu tragen ,
ist die Abschöpfung ihnen gegenüber bei bestimmten
Getreideverarbeitungserzeugnissen gemäß Artikel 12
der Verordnung (EWG) Nr. 706/76 des Rates vom 30 .
März 1976 über die Regelung für landwirtschaftliche

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Abschöpfungen, die bei der Einfuhr der unter die
Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 und die Verordnung
(EWG) Nr. 2743/75 fallenden Mischfuttermittel zu
erheben sind, sind im Anhang dieser Verordnung fest
gesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft .O ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7. 1979, S. 1 .
(J ) ABL Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 60 .
(4 ) ABl . Nr. L 303 vom 28 . 11 . 1977, S. 1 .

(5 ) ABl . Nr. L 85 vom 31 . 3 . 1976, S. 2 .
6 ABl . Nr. L 147 vom 3 . 6 . 1978 , S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 27. Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27 . Dezember 1979 zur Festsetzung der Etnfuhrab
schöpfungen für Mischfuttermittel

(ECU/Tonne)

Abschöpfungen

Nummer
des Gemeinsamen

Zolltarifs
Vereinfachte Fassung des Tarifschemas

Drittländer

(ausgenommen
AKP oder

ÜLG)

AKP oder
ÜLG

23.07 B I a) 1

23.07 B I a) 2

23.07 B I b) 1

23.07 B I b) 2

23.07 BIc)l

23.07 B I c) 2

Zubereitetes Futter, das unter die Verordnung (EWG) Nr. 968/68 fällt,
das, auch gemischt mit anderen Erzeugnissen , Glukose oder Glukosesi
rup der Tarifstellen 17.02 B und 21.07 F II oder Stärke oder Milcher
zeugnisse (der Tarifnummern oder Tarifstellen 04.01 , 04.02, 04.03,
04.04, 17.02 A oder 21.07 F I) enthält, Stärke , Glukose oder Glukosesi
rup enthaltend :
keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an Stärke von 10 Ge
wichtshundertteilen oder weniger :
— ohne oder mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von weniger als

10 Gewichtshundertteilen

— mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 Gewichtshunderttei
len oder mehr, jedoch weniger als 50 Gewichtshundertteilen

mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 10 und höchstens 30 Ge
wichtshundertteilen :

— ohne oder mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von weniger als
10 Gewichtshundertteilen

— mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 Gewichtshunderttei
len oder mehr, jedoch weniger als 50 Gewichtshundertteilen

mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 30 Gewichtshundertteilen :

— ohne oder mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von weniger als
10 Gewichtshundertteilen

— mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 Gewichtshunderttei
len oder mehr, jedoch weniger als 50 Gewichtshundertteilen

25,26

486,86

55,83

517,43

100,77

562,37

14,38

475,98

44,95

506,55

89,89

551,49
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2988/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und Reisverarbeitungser
Zeugnisse

Die Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 des Rates vom
29 . Oktober 1975 über die Regelung für die Einfuhr
und die Ausfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungs
erzeugnissen (7), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2245/78 (8), bestimmt in Artikel 6
die besonderen Kriterien, die bei der Berechnung der
Erstattung für diese Erzeugnisse zu berücksichtigen
sind .

Auf der Grundlage der in der Verordnung (EWG) Nr.
2744/75 vorgesehenen Kriterien ist den bei der Be
rechnung des beweglichen Teilbetrags der Abschöp
fung zugrunde gelegten Preisen und Mengen an
Grunderzeugnissen Rechnung zu tragen .

Gemäß Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 2744/75
und Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1077/68 (9),
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2764/
71 ( 10), ist für bestimmte Erzeugnisse der Betrag der
Erstattung bei der Ausfuhr um die Auswirkung des für
das Grunderzeugnis gewährten Erstattungsbetrags bei
der Ausfuhr zu vermindern .

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ( J ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 547/79 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 16 Absatz 2 vierter Unterabsatz,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 des
Rates vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Markt
organisation für Reis (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1 552/79 (4), insbesondere auf
Artikel 17 Absatz 2 vierter Unterabsatz,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Artikel 16 der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 und
Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 bestim
men , daß der Unterschied zwischen den Notierungen
oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in Arti
kel 1 dieser Verordnungen genannten Erzeugnisse
und den Preisen für die Erzeugnisse in der Gemein
schaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgegli
chen werden kann .

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2746/75
des Rates vom 29 . Oktober 1975 (5 ) und Artikel 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 1431 /76 des Rates vom 21 .
Juni 1976 (6), die allgemeine Richtlinien betreffend
die Gewährung von Ausfuhrerstattungen und die Kri
terien für die Festsetzung der jeweiligen Beträge auf
dem Getreide- bzw. dem Reissektor setzen , sind die

t Erstattungen unter Berücksichtigung der jeweiligen
Lage und der voraussichtlichen Entwicklung einerseits
des verfügbaren Getreides und des Reises und Bruch
reises und ihrer Preise in der Gemeinschaft, anderer
seits der Preise für Getreide, Reis, Bruchreis und
Getreideerzeugnisse auf dem Weltmarkt festzusetzen .
Nach denselben Artikeln ist auf den Getreide- und
Reismärkten für eine ausgeglichene Lage und für eine
natürliche Preis- und Handelsentwicklung zu sorgen .
Ferner ist den wirtschaftlichen Aspekten der geplan
ten Ausfuhren sowie der Notwendigkeit Rechnung zu
tragen, Marktstörungen in der Gemeinschaft zu ver
meiden .

Die Anwendung dieser Modalitäten auf die derzeitige
Marktlage bei Getreide- und Reisverarbeitungserzeug
nissen führt zur Festsetzung der Erstattung in einer
Höhe, die den Unterschied zwischen den Preisen in
der Gemeinschaft und den Weltmarktpreisen ausglei
chen soll .

Die Erstattung wird unter Berücksichtigung der Roh
stoffmenge, die den beweglichen Teilbetrag bestimmt,
berechnet. Bei bestimmten Verarbeitungserzeugnissen
kann die benötigte Rohstoffmenge je nach Endverwen
dungszweck des Erzeugnisses sich ändern . Gemäß
dem Herstellungsverfahren erhält man außer dem ge
suchten Haupterzeugnis andere Erzeugnisse, deren
Menge und Wert sich je nach der Natur des gesuch
ten Haupterzeugnisses ändern können. Die Kumulie
rung der Erstattungen für die verschiedenen Erzeug
nisse, die bei dem gleichen Herstellungsverfahren aus
dem gleichen Grunderzeugnis gewonnen werden ,
könnte in gewissen Fällen eine Ausfuhr nach Drittlän
dern zu niedrigeren Preisen als den Weltmarktpreisen
möglich machen . Es ist daher notwendig, für be
stimmte Erzeugnisse die Erstattung auf einen Betrag
zu begrenzen , der dem Erzeugnis zwar den Zugang(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .

( 2 ) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7 . 1979, S. 1 .
(3 ) ABl . Nr . L 166 vom 25 . 6 . 1976, S. 1 .
(<) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7. 1979, S. 9 .
(5 ) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 78 .
h ABl . Nr . L 166 vom 25 . 6 . 1976, S. 36 .

(7) ABl . Nr . L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 65 .
(8) ABl . Nr. L 273 vom 29. 9 . 1978 , S. 1 .
H ABl . Nr. L 181 vom 27. 7 . 1968, S. 1 .
( 10) ABl . Nr . L 283 vom 24 . 12. 1971 , S. 30 .
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zum Weltmarkt ermöglicht, gleichzeitig aber sicher
stellt, daß die Ziele der gemeinsamen Marktorganisa
tion Beachtung finden .

Infolgedessen sind die für die einzelnen Erzeugnisse
zu gewährenden Erstattungen zu staffeln, und zwar, je
nach Erzeugnis, aufgrund des Gehaltes an Rohfasern,
Asche, Spelzen, Protein, Fetten oder Stärke, wobei die
ser Gehalt jeweils besonders charakteristisch für die
tatsächlich in dem Verarbeitungserzeugnis enthaltene
Menge des Grunderzeugnisses ist.

Bei Manihotwurzeln, anderen Wurzeln und Knollen
von tropischen Früchten sowie deren Mehlen machen
wirtschaftliche Gesichtspunkte etwaiger Ausfuhren
angesichts der Art und der Herkunft dieser Erzeug
nisse zur Zeit eine Festsetzung von Ausfuhrerstattun
gen nicht erforderlich . Für einige Verarbeitungserzeug
nisse aus Getreide ist es aufgrund der schwachen Betei
ligung der Gemeinschaft am Welthandel gegenwärtig
nicht notwendig, eine Ausfuhrerstattung festzusetzen .

Die Lage auf dem Weltmarkt oder besondere Erforder
nisse bestimmter Märkte können eine Differenzierung
bei Erstattungen für bestimmte Erzeugnisse je nach
ihrer Bestimmung notwendig machen .

Die Verordnung (EWG) Nr. 2806/71 ( ! ) hat die ergän
zenden Regeln für die Gewährung von Ausfuhrerstat
tungen für bestimmte Getreide- und Reisverarbeitungs
erzeugnisse festgelegt .

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Er
stattungen zugrunde zu legen :
— für die Währungen, die untereinander zu jedem

Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v.H. gehalten werden , ein
Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche Pa
rität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums für die Wäh
rungen der Gemeinschaft entsprechend vorstehen
dem Gedankenstrich festgestellt wird.

Die Erstattung muß einmal monatlich festgesetzt wer
den ; sie kann zwischenzeitlich geändert werden .
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1 Buch
stabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 und in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung
(EWG) Nr. 1418/76 genannten und der Verordnung
(EWG) Nr. 2744/75 unterliegenden Erzeugnisse sind
im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

( i ) ABl . Nr. L 284 vom 28 . 12. 1971 , S. 9 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28. Dezember 1979 zur Festsetzung der Ausfuhr
erstattungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

(ECU / Tonne)

Nummer
des Tarifschemas,

angewandt
für die Erstattungen

Vereinfachte Fassung des Tarifschemas Erstattungs
betrag

11.01 C (I )

11.01 C (II)
11.01 D (I )

11.01 D (II )
11.01 E ( I )

11.01 E (II )

11.01 E (III )
11.01 F

11.02 A III (a

Mehl von Gerste, mit einem Aschegehalt von 0,9 Gewichtshundertteilen oder
weniger, bezogen auf den Trockenstoff, und mit einem Gehalt an Rohfasern von
0,9 Gewichtshundertteilen oder weniger, bezogen auf den Trockenstoff
Mehl von Gerste, unter der Nr. 11.01 C (I) nicht aufgeführt
Mehl von Hafer, dessen Peroxydase praktisch inaktiviert ist, mit einem Asche
gehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von 2,3 Gewichtshundertteilen oder weni
ger, mit einem Gehalt an Rohfasern, bezogen auf den Trockenstoff, von 1,8 Ge
wichtshundertteilen oder weniger, mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 11 Gewichts
hundertteilen oder weniger
Mehl von Hafer, unter der Nr. 11.01 D (I ) nicht aufgeführt
Mehl von Mais, mit einem Fettgehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von 1,3
Gewichtshundertteilen oder weniger und mit einem Gehalt an Rohfasern, bezogen
auf den Trockenstoff, von 0,8 Gewichtshundertteilen oder weniger
Mehl von Mais, mit einem Fettgehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von mehr
als 1,3 und von 1,7 Gewichtshundertteilen oder weniger und mit einem Gehalt
an Rohfasern, bezogen auf den Trockenstoff, von 1 Gewichtshundertteil oder
weniger
Mehl von Mais, unter den Nrn. 11.01 E (I) und (II) nicht aufgeführt
Mehl von Reis

Grobgrieß und Feingrieß von Gerste, mit einem Aschegehalt, bezogen auf den
Trockenstoff, von 1,0 Gewichtshundertteilen oder weniger und mit einem Gehalt
an Rohfasern, bezogen auf den Trockenstoff, von 0,9 Gewichtshundertteilen
oder weniger
Grobgrieß und Feingrieß von Gerste, unter der Nr. 11.02 A III (a ) nicht auf
geführt
Grobgrieß und Feingrieß von Hafer, deren Peroxydase praktisch inaktiviert ist,
mit einem Aschegehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von 2,3 Gewichtshundert
teilen oder weniger, mit einem Gehalt an Spelzen von 0,1 Gewichtshundertteilen
oder weniger, mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 11 Gewichtshundertteilen oder
weniger
Grobgrieß und Feingrieß von Hafer, unter der Nr. 11.02 A IV (a) nicht auf
geführt
Grobgrieß und Feingrieß von Mais, mit einem Fettgehalt, bezogen auf den
Trockenstoff, von 0,9 Gewichtshundertteilen oder weniger und mit einem Gehalt
an Rohfasern, bezogen auf den Trockenstoff, von 0,6 Gewichtshundertteilen
oder weniger (*)
Grobgrieß und Feingrieß von Mais, mit einem Fettgehalt, bezogen auf den
Trockenstoff, von 1,3 Gewïchtshundertteilen oder weniger und mit einem Gehalt
an Rohfasern, bezogen auf den Trockenstoff, von 0,8 Gewichtshundertteilen
oder weniger (*)
Grob- und Feingrieß von Mais, mit einem Fettgehalt, bezogen auf den Trocken
stoff, von mehr als 1,3 und von 1,7 Gewichtshundertteilen oder weniger und
mit einem Gehalt an Rohfasern, bezogen auf den Trockenstoff, von 1,0 Gewichts
hundertteilen oder weniger (*)
Grobgrieß und Feingrieß von Reis
Körner von Gerste, geschält, mit einem Aschegehalt, bezogen auf den Trocken
stoff, von 1 Gewichtshundertteil oder weniger und mit einem Gehalt an Roh
fasern, bezogen auf den Trockenstoff, von 0,9 Gewichtshundertteilen oder
weniger (2)
Körner von Gerste, geschält, unter der Nr. 11.02 B I a) 1 (aa) nicht auf
geführt (2)
Gestutzter Hafer

Körner von Hafer, geschält (entspelzt), deren Peroxydase praktisch inaktiviert ist,
mit einem Aschegehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von 2,3 Gewichtshundert
teilen oder weniger, mit einem Gehalt an Spelzen von 0,5 Gewichtshundertteilen
oder weniger, mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 11 Gewichtshundertteilen oder
weniger (*)
Körner von Hafer, geschält, unter der Nr. 11.02 B I a) 2 bb) ( 11) nicht
aufgeführt (*)

104,18

141,08

125,85

107,87

78,20
65,85

107,65

141,08

161,80

125,85

107,87

65,85

104,18

125,411

11.02 A III (b)

11.02 A IV ( a)

11.02 A IV (b)

11.02 AV(a)

11.02 A V (b)

11.02 A V ( c)

11.02 AVI

11.02 Bla) 1 (aa)

11.02 B I a) 1 ( bb)

11.02 B I a) 2 ( aa)
11.02 B I a) 2 bb) ( 11 )

11.02 B I a) 2 bb) (22)
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(ECU / Tonne)

Nummer
des Tarifschemas ,

angewandt
für die Erstattungen

Vereinfachte Fassung des Tarifschemas Erstattungs
betrag

11.02 B I b) 1 ( aa)

11.02 BIb) 1 (bb )

11.02 B I b) 2 (aa)

11.02 BIb) 2 (bb )

11.02 B II a) ( 1 )

11.02 C III (a )

11.02 CHI ( b )

11.02 C IV

11.02'D I

11.02 DU

11.02 Elb) 1 ( aa)

11.02 Elb) 1 ( bb )

11.02 Elb) 2 ( aa )

11.02 Elb) 2 ( bb )

11.02 Elb) 2 ( cc )

ex 11.02 Elle) ( 1 )

ex 11.02 Elle) ( 2 )

ex 11.02 E II c ) (3 )

11.02 E II d) 1
11.02 F III

11.02 F IV

11.02 F V

11.02 G I

11.02 G II

Körner von Gerste, geschält und geschnitten oder geschrotet ( Grütze), mit einem
Aschegehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von 1 Gewichtshundertteil oder
weniger und mit einem Gehalt an Rohfasern, bezogen auf den Trockenstoff, von
0,9 Gewichtshundertteilen oder weniger (2)
Körner von Gerste, geschält und geschnitten oder geschrotet (Grütze), unter der
Nr. 11.02 B I b ) 1 ( aa) nicht aufgeführt ( 2)
Körner von Hafer , geschält ( entspelzt) und geschnitten oder geschrotet (Grütze),
deren Peroxydase praktisch inaktiviert ist, mit einem Aschegehalt, bezogen auf
den Trockenstoff, von 2,3 Gewichtshundertteilen oder weniger, mit einem Gehalt
an Spelzen von 0,1 Gewichtshundertteilen oder weniger, mit einem Feuchtigkeits
gehalt von 11 Gewichtshundertteilen oder weniger (2)
Körner von Hafer, geschält und geschnitten oder geschrotet (Grütze), unter der
Nr. des Tarifschemas 11.02 B I b ) 2 (aa) nicht aufgeführt ( 2)
Körner von Weizen , geschält , nicht geschnitten oder geschrotet ( 2)
Körner von Gerste , periförmig geschliffen, mit einem Aschegehalt (ohne Talkum),
bezogen auf den Trockenstoff, von 1 Gewichtshundertteil oder weniger ( 3) — 1 .
Kategorie
Körner von Gerste , periförmig geschliffen, mit einem Aschegehalt (ohne Talkum),
bezogen auf den Trockenstoff, von 1 Gewichtshundertteil oder weniger (3 ) — 2 .
Kategorie

Körner von Hafer, periförmig geschliffen ( 3)
Körner von Weizen , nur geschrotet
Körner von Roggen, nur geschrotet
Flocken von Gerste , mit einem Aschegehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von
1 Gewichtshundertteil oder weniger und mit einem Gehalt an Rohfasern, bezogen
auf den Trockenstoff, von 0,9 Gewichtshundertteilen oder weniger
Flocken von Gerste , unter der Nr. des Tarifschemas 11.02 E I b) 1 ( aa) nicht
aufgeführt
Flocken von Hafer, deren Peroxydase praktisch inaktiviert ist, mit einem Asche
gehalt , bezogen auf den Trockenstoff, von 2,3 Gewichtshundertteilen oder weni
ger, mit einem Gehalt an Spelzen von 0,1 Gewichtshundertteilen oder weniger,
mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 Gewichtshundertteilen oder weniger
Flocken von Hafer, deren Peroxydase praktisch inaktiviert ist, mit einem Asche
gehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von 2,3 Gewichtshundertteilen oder weni
ger, mit einem Gehalt an Spelzen von mehr als 0,1 und von 1,5 Gewichtshundert
teilen oder weniger, mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 Gewichtshundertteilen
oder weniger

Flocken von Hafer , unter den Nrn . 11.02 E I b) 2 ( aa ) und 11.02 E I b ) 2 ( bb)
nicht aufgeführt

Flocken von Mais , mit einem Fettgehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von
0,9 Gewichtshundertteilen oder weniger und mit einem Gehalt an Rohfasern ,
bezogen auf den Trockenstoff, von 0,7 Gewichtshundertteilen oder weniger
Flocken von Mais, mit einem Fettgehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von 1,3
Gewichtshundertteilen oder weniger und mit einem Gehalt an Rohstoffen,
bezogen auf den Trockenstoff, von 0,8 Gewichtshundertteilen oder weniger
Flocken von Mais, mit einem Fettgehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von
mehr als 1,3 und von 1,7 Gewichtshundertteilen oder weniger und mit einem
Gehalt an Rohfasern, bezogen auf den Trockenstoff, von 1 Gewichtshundertteii
oder weniger
Flocken von Reis

Pellets aus Gerste

Pellets aus Hafer

Pellets aus Mais

Keime von Weizen, auch gemahlen
Keime von Getreide, außer von Weizen, auch gemahlen

104,18

133,25

138 . 9-0

111,12

0

42,00

1.04,1«

156,76

125,41

143.82

116,86

65,85

19,62
22,47
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(ECU / Tonne)

Nummer
des Tarifschemas ,

angewandt
für die Erstattungen

Vereinfachte Fassung des Tarifschemas Erstattungs
betrag

11.07 Ala)

11.07 A II a)

11.08 A I

11.08 All

11.08 A III

11.08 A IV

11.08 A V

11.09 A

17.02 B II a )

17.02 B II b )

21.07 F II

23.02 A I a)

23.02 A I b) 2

23.02 A II a )

23.02 A II b)

23.03 A I

Malz aus Weizen , ungeröstet, in Form von Mehl
Malz , anderes als aus Weizen, ungeröstet, in Form von Mehl
Stärke von Mais ( 8 )

Stärke von Reis ( 6 )

Stärke von Weizen ( 6 )

Stärke von Kartoffeln ( 7 )

Stärke von Getreide, außer von Mais, Reis oder Weizen und andere als Kar
toffelstärke ( 6 )

Kleber von Weizen , getrocknet, mit einem Proteingehalt, bezogen auf den
Trockenstoff, von 82 Gewichtshundertteilen oder mehr (N X 6,25 )
Glukose ( Dextrose), ausgenommen Glukose ( Dextrose) mit einem Reinheitsgrad,
bezogen auf den Trockenstoff, von 99 Gewichtshundertteilen oder mehr, als
weißes, kristallines Pulver, auch agglomeriert ( 4 )
Glukose und Glukosesirup , ausgenommen Glukose und Glukosesirup mit einem
Reinheitsgrad, bezogen auf den Trockenstoff, von 99 Gewichtshundertteilen oder
mehr, außer in Form von weißem, kristallinem Pulver, auch agglomeriert ( 4 )
Glukose und Glukosesirup, aromatisiert oder gefärbt, außer in Form von weißem,
kristallinem Pulver, auch agglomeriert
Kleie und andere Rückstände vom Sichten , Mahlen oder von anderen Bearbei
tungen von Mais oder Reis , mit einem Gehalt an Stärke von 35 Gewichtshundert
teilen oder weniger
Kleie und andere Rückstände vom Sichten , Mahlen oder anderen Bearbeitungen
von Mais oder Reis , mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 35 Gewichts
hundertteilen , nicht ungenießbar gemacht für die menschliche Ernährung oder
ungenießbar gemacht für die meschliche Ernährung und mit einem Gehalt
an Stärke von mehr als 45 Gewichtshundertteilen

Kleie und andere Rückstände vom Sichten , Mahlen oder anderen Bearbeitungen
von Getreide, ausgenommen von Mais und Reis , mit einem Gehalt an Stärke
von 28 Gewichtshundertteilen oder weniger, vorausgesetzt, daß entweder nicht
mehr als 10 Gewichtshundertteile durch ein Sieb mit einer Maschenweite von
0,2 mm hindurchgehen oder bei einem Siebdurchgang von mehr als 10 Gewichts
hundertteilen der auf den Trockenstoff bezogene Aschegehalt des Siebdurch
gangs 1,5 Gewichtshundertteile oder mehr beträgt
Kleie und andere Rückstände vom Sichten , Mahlen oder anderen Bearbeitungen
von Getreide, ausgenommen von Mais und Reis , unter der Nr. 23.02 A II a)
nicht aufgeführt

Rückstände von der Maisstärkegewinnung ( ausgenommen eingedicktes Mais
quellwasser) mit einem auf den Trockenstoff bezogenen Proteingehalt von
63 Gewichtshundertteilen oder mehr (N X 6,25 )

93,60

82,83

144,72 («)

56,03

172,66 ( 5 )

144,72 ( 5 )

249,09 ( 5 )

188,77 («)

144,72 ( 5 )

14472 ( 5 )

1-9,03

19,03

19,03

19,03

179,78 ( 5 )

(') Die Erstattung bei der Ausfuhr wird gewährt für Grobgrieß und Feingrieß von Mais ,
— von denen 30 oder weniger Gewichtshundertteile durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 315 Mikron gehen ,
— von denen weniger als 5 Gewichtshundertteile durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 150 Mikron gehen .

(') Geschälte Körner sind die , die der im Anhang der Verordnung (EWG ) Nr . 821 /68 (ABl . Nr. L 149 vom 29 . 6 . 1968 , S. 46) enthaltenen
Definition entsprechen .

(') Periförmig geschliffene Körner sind die , die der im Anhang der Verordnung (EWG) Nr . 821/68 (ABl . Nr . L 149 vom 29 . 6 . 1968 , S. 46)
enthaltenen Definition entsprechen .

(4) Dieses zur Unterposition der Tarifstelle 17.02 B I gehörende Erzeugnis bekommt auf Grund der Verordnung (EWG ) Nr. 2730/75 die gleiche Aus
fuhrerstattung wie das 2ur Unterposition der Tarifstelle 17.02 B II gehörende Erzeugnis .

( 5) Die zu gewährende Ausfuhrerstattung ergibt sich , indem der monetäre Koeffizient mit dem in dieser Spalte angegebenen Betrag multipli
ziert und vom Ergebnis einer der nachstehenden Beträge gleich der Erstattung bei der Erzeugung je Tonne des Enderzeugnisses abgezogen
wird :
— 11.08 A I , 11.08 A IV , 11.08 A V , 17.02 B II b) und 21.07 F : 33,09 ECU/Tonne ,
— 11.08 A III : 64,60 ECU/Tonne ,
— 11.09 A : 117,48 ECU/Tonne,
— 17.02 B II a) : 43,16 ECU/Tonne,
— 23.03 A I : 41,10 ECU/Tonne.

(") Die Erstattung bei der Ausfuhr wird gewährt für Erzeugnisse dieser Tarifstelle mit einem Stärkegehalt von 85 Gewichtshundertteilen oder
mehr.

(') Die Erstattung bei der Ausfuhr wird gewährt für Erzeugnisse dieser Tarifstelle mit einem Stärkegehalt von 78 Gewichtshundertteilen oder
mehr.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2989/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreidemischfuttermittel

nisse bestimmt werden, die gewöhnlich für die Her
stellung von Mischfuttermitteln verwandt werden und
für die eine Erstattung festgesetzt werden kann.

Die Verordnung (EWG) Nr. 1913/69 der Kommission
vom 29 . September 1969 über die Gewährung und
Vorausfestsetzung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Getreidemischfuttermitteln (6), geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr. 31 16/75 (7), sieht vor, daß die Be
rechnung der Ausfuhrerstattung auf die für Mais an
wendbare Abschöpfung gestützt werden muß. Bei die
ser Berechnung muß der Gehalt an Getreideerzeugnis
sen ebenfalls berücksichtigt werden. Es ist daher zum
Zwecke der Vereinfachung angebracht, die Getreide
mischfuttermittel in Kategorien einzuteilen und die
Erstattung für jede Kategorie auf der Grundlage einer
Maismenge festzusetzen, die bezüglich des gewöhnli
chen Gehalts an Getreideerzeugnissen der betreffen
den Kategorie repräsentativ ist. Der Erstattungsbetrag
muß außerdem den Möglichkeiten und Bedingungen
des Absatzes der betreffenden Erzeugnisse auf dem
Weltmarkt, dem Erfordernis, Störungen auf dem
Markt der Gemeinschaft zu verhindern, und dem wirt
schaftlichen Aspekt der Ausfuhren Rechnung tragen .

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ( 1 ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 547/79 (2), insbe
sondere auf Artikel 16 Absatz 2 vierter Unterabsatz,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 16 der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 be
stimmt, daß der Unterschied zwischen den Notierun
gen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser Verordnung genannten Erzeugnisse
und den Preisen für diese Erzeugnisse in der Gemein
schaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgegli
chen werden kann.

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2746/75
des Rates vom 29 . Oktober 1975 über die Grundre
geln für die Gewährung von Erstattungen bei der Aus
fuhr von Getreide und über die Kriterien für die Fest
setzung des Erstattungsbetrags (3) müssen die Erstattun
gen, festgesetzt werden , indem man die Lage und die
voraussichtliche Entwicklung der Verfügbarkeit des
Getreides sowie seiner Preise in der Gemeinschaft ein
erseits und andererseits der Preise für Getreide und
Getreideerzeugnisse auf dem Weltmarkt in Betracht
zieht. Aufgrund dieses Artikels ist es wichtig, auf den
Getreidemärkten eine ausgeglichene Lage und eine
natürliche Entwicklung hinsichtlich der Preise und
der Handelsströme sicherzustellen .

Die Anwendung dieser Regeln und Kriterien auf die
jetzige Marktlage für Getreidemischfuttermittel führt
dazu, die Höhe der Erstattung so festzusetzen, daß der
Abstand zwischen den Preisen der Gemeinschaft und
den Weltmarktpreisen ausgeglichen werden kann .

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2743/75 des Rates vom 29 . Oktober 1975 über die
Regelung für Getreidemischfuttermittel (4), geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2560/77 (5 ), muß
die Erstattung nur unter Berücksichtigung der Erzeug

Die Situation auf dem Weltmarkt oder die spezifi
schen Anforderungen bestimmter Märkte können un
terschiedliche Erstattungen für die Mischfuttermittel
je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet erfor
derlich machen .

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Er
stattungen zugrunde zu legen :

— für die Währungen, die untereinander zu jedem
Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden,
ein Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche
Parität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums für die Wäh
rungen der Gemeinschaft entsprechend vorstehen
dem Gedankenstrich festgestellt wird.

Die Erstattung muß einmal im Monat festgesetzt wer
den . Sie kann zwischenzeitlich geändert werden .( i ) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .

12) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7. 1979, S. 1 .
(3) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 78 .
(4) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 60 .
(5) ABl . Nr. L 303 vom 28 . 11 . 1977, S. 1 .

(*) ABl . Nr. L 246 vom 30. 9 . 1969, S. 11 .
(7) ABl . Nr. L 309 vom 29. 11 . 1975, S. 64.
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der Verordnung (EWG) Nr. 2743/75 unterliegen, wer
den wie im Anhang angegeben festgesetzt .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

Artikel 2

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für Mischfuttermittel , die in
der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannt sind und Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 , Dezember 1979 zur Festsetzung der Ausfuhrer
stattungen für Getreidemischfuttermittel

(ECU / Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs

Sonder
Unterteilung

für die
Erstattung

Vereinfachte Fassung der Zollnomenklatur Erstattungs
betrag

23.07 B I

3010
4010
5010
6010
7010

Zubereitetes Futter, das unter die Verordnung (EWG) Nr. 2743/75 fällt, das,
auch vermischt mit anderen Erzeugnissen, Stärke, Glukose oder Glukosesirup
der Tarifstellen 17.02 B und 21.07 F II oder Milcherzeugnisse (der Tarifnum
mern oder Tarifstellen 04.01 , 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A oder 21.07 F I) ent
hält :

mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von weniger als 50 Gewichtshunderttei
len und mit einem Gehalt an Getreideerzeugnissen (') von :
— mehr als 5 bis 15 Gewichtshundertteilen
— mehr als 15 bis 30 Gewichtshundertteilen
— mehr als 30 bis 50 Gewichtshundertteilen
— mehr als 50 bis 65 Gewichtshundertteilen
— mehr als 65 Gewichtshundertteilen

8,99
22,47
40,45
53,93
67,42

(') Als Getreideerzeugnisse gelten die Erzeugnisse des Kapitels 10 und der Tarifnummern 11.01 und 11.02 (ausgenommen . Tarifstelle 11.02 G) des Gemeinsamen Zolltarifs .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2990/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung des Grundbetrags der Einfuhrabschöpfung für Sirup und andere
Erzeugnisse des Zuckersektors

Schöpfungen muß jedoch durch die am Tag der Fest
setzung des Grundbetrags auf Weißzucker anwend
bare Abschöpfung ersetzt werden, wenn diese Ab
schöpfung um mindestens 0,73 ECU von diesem
Durchschnitt abweicht.

Der Grundbetrag muß monatlich festgesetzt werden .
Er muß jedoch während des Zeitraums zwischen dem
Tag seiner Festsetzung und dem ersten Tag des auf
den Monat, für den der Grundbetrag anwendbar ist,
folgenden Monats geändert werden, wenn die auf
Weißzucker anwendbare Abschöpfung um minde
stens 0,73 ECU von dem obengenannten arithmeti
schen Mittel oder von der Abschöpfung auf Weißzuk
ker abweicht, die zur Festsetzung des Grundbetrags
gedient hat . In diesem Fall muß der Grundbetrag
gleich einem Hundertstel der für die Änderung heran
gezogenen Abschöpfung auf Weißzucker sein .

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des
Rates vom 19 . Dezember 1974 über die gemeinsame
Marktorganisation für Zucker ( 1 ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1396/78 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 7,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
3330/74 wird bei der Einfuhr der in Artikel 1 Absatz
1 dieser Verordnung genannten Erzeugnisse eine Ab
schöpfung erhoben .

Die Abschöpfung auf die in Artikel 1 Absatz 1 Buch
stabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 genann
ten Erzeugnisse muß, gegebenenfalls pauschal , auf der
Grundlage des Saccharosegehalts oder des Gehalts an
anderem als in Saccharose ausgedrücktem Zucker des
betreffenden Erzeugnisses und der Abschöpfung auf
Weißzucker errechnet werden . Die Abschöpfungen,
die auf Ahornzucker und Ahornsirup zu erheben sind,
werden jedoch auf den Betrag beschränkt, der sich aus
der Anwendung des im Rahmen des GATT konsoli
dierten Zollsatzes ergibt .

Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 837/68
der Kommission vom 28 . Juni 1968 über Durchfüh
rungsbestimmungen für die Abschöpfung im Zucker
sektor (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1428/78 (4), muß der Grundbetrag der Ab
schöpfung für 100 Kilogramm des Erzeugnisses für
einen Saccharosegehalt von 1 v. H. festgesetzt werden .

Der Grundbetrag der Abschöpfung ist gleich einem
Hundertstel des arithmetischen Mittels der während
der ersten 20 Tage des dem Monat, für den der Grund
betrag der Abschöpfung festgesetzt wird, vorangehen
den Monats anwendbaren Abschöpfungen je 100 Kilo
gramm Weißzucker. Das arithmetische Mittel der Ab

Um ein ordnungsgemäßes Funktionieren der
Abschöpfungsregelung zu ermöglichen, ist bei der Be
rechnung der Abschöpfungen zugrunde zu legen :

— für die Währungen, die untereinander zu jedem
Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden ,
ein Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche
Parität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse jeder dieser Währungen stützt und der wäh
rend eines bestimmten Zeitraums für die Währun
gen der Gemeinschaft entsprechend vorstehendem
Gedankenstrich festgestellt wird.

Der auf diese Weise bestimmte Grundbetrag muß
nach Maßgabe der Schwankungen des Schwellenprei
ses für Weißzucker berichtigt werden , die vom Zeit
punkt der Festsetzung des Grundbetrags an während
der Anrechnungszeit eintreten . Dieser Berichtigungs
betrag, der gleich einem Hundertstel der Differenz
zwischen diesen beiden Schwellenpreisen ist, muß un
ter den in Artikel 7 Absatz 6 der Verordnung (EWG)
Nr. 837/68 vorgesehenen Bedingungen vom Grundbe
trag abgezogen bzw. zu diesem letzteren hinzugerech
net werden —

(!) ABl . Nr. L 359 vom 31 . 12 . 1974, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 170 vom 27. 6. 1978, S. 1 .
(3 ) ABl . Nr. L 151 vom 30 . 6 . 1968 , S. 42.
(4 ABl . Nr. L 171 vom 28 . 6 . 1978 , S. 34.
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Grundbetrag der Abschöpfung bei der Einfuhr
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Verord

nung (EWG) Nr. 3330/74 genannten Erzeugnisse wird
für 100 Kilogramm des Erzeugnisses auf 0,1847 ECU
je 1 v. H. Saccharosegehalt festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2991/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Sirupe und einige andere Erzeug
nisse des Zuckersektors in unverändertem Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des
Rates vom 19 . Dezember 1974 über die gemeinsame
Marktorganisation für Zucker (*), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1396/78 (2), insbe
sondere auf Artikel 19 Absatz 2 letzter Unterabsatz er
ster Satz,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74
kann der Unterschied zwischen den Notierungen oder
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 Absatz
1 Buchstabe d) der angeführten Verordnung genann
ten Erzeugnisse und den Preisen dieser Erzeugnisse in
der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Aus
fuhr ausgeglichen werden .

Gemäß Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 766/68
des Rates vom 18 . Juni 1968 zur Aufstellung allgemei
ner Regeln für die Erstattungen bei der Ausfuhr auf
dem Zuckersektor (3), zuletzt geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr. 1489/76 (4), ist die Erstattung für
100 kg der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Ver
ordnung (EWG) Nr. 3330/74 genannten und ausge
führten Erzeugnisse gleich dem Grundbetrag, multipli
ziert mit dem Saccharosegehalt, gegebenenfalls ein
schließlich des Gehalts an anderem als Saccharose be
rechnetem Zucker. Dieser für das betreffende Erzeug
nis festgestellte Saccharosegehalt wird gemäß den Vor
schriften des Artikels 13 der Verordnung (EWG) Nr.
394/70 der Kommission vom 2. März 1970 über die
Durchführungsbestimmungen für die Erstattungen bei
der Ausfuhr für Zucker (5), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1467/77(6), bestimmt.

Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 766/68
ist der Grundbetrag der Erstattung für die in unverän
dertem Zustand ausgeführte Sorbose gleich dem
Grundbetrag der Erstattung, vermindert um ein Hun
dertstel der gemäß der Verordnung (EWG) Nr.
1400/78 des Rates vom 20 . Juni 1978 zur Festlegung

von Grundregeln für die Erstattung bei der Erzeugung
für in der chemischen Industrie verwendeten Zuk
ker (7) für die in Anhang dieser letzten Verordnung
genannten Erzeugnisse geltenden Erstattung bei der
Erzeugung.

Für die anderen in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)
der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 genannten und
in unverändertem Zustand ausgeführten Erzeugnisse
ist der Grundbetrag der Erstattung gleich einem Hun
dertstel eines Betrages, der bestimmt wird unter Be
rücksichtigung einerseits des Unterschieds zwischen
dem im Hauptüberschußgebiet der Gemeinschaft wäh
rend des Monats, für den der Grundbetrag festgesetzt
wird, für Weißzucker geltenden Interventionspreis
und den für Weißzucker auf dem Weltmarkt festge
stellten Notierungen oder Preisen , und andererseits
der Notwendigkeit der Herstellung eines Gleichge
wichts zwischen der Verwendung des Grunderzeugnis
ses aus der Gemeinschaft im Hinblick auf die Ausfuhr
von Verarbeitungserzeugnissen nach dritten Ländern
und der Verwendung der zum Veredelungsverkehr zu
gelassenen Erzeugnisse dieser Länder.

Die Gültigkeit des Grundbetrags kann auf bestimmte ,
in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung
(EWG) Nr. 3330/74 genannte Erzeugnisse beschränkt
werden .

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsrege
lung zu ermöglichen , ist bei der Berechnung der Er
stattungen zugrunde zu legen :

— für die Währungen, die untereinander zu jedem
Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden ,
ein Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche
Parität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums für die Wäh
rungen der Gemeinschaft entsprechend vorstehen
dem Gedankenstrich festgestellt wird.

Die obengenannten Erstattungen werden monatlich
festgesetzt. Sie können zwischenzeitlich geändert wer
den .

( 1 ) ABl . Nr. L 359 vom 31 . 12. 1974, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 170 vom 27. 6 . 1978 , S. 1 .
P ) ABl . Nr. L 143 vom 25. 6 . 1968 , S. 6 .
H ABl . Nr. L 167 vom 26. 6 . 1976, S. 13 .
(5 ) ABl . Nr. L 50 vom 4. 3 . 1970, S. 1 .
(<>) ABl . Nr. L 162 vom 1 . 7 . 1977, S. 6 . (7) ABl . Nr. L 170 vom 27. 6 . 1978 , S. 9 .
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Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 genannten Erzeug
nisse werden im Anhang festgesetzt .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Zucker —

Artikel 2

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem
Zustand der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung der Ausfuhrer
stattungen für Sirupe und einige andere Erzeugnisse des Zuckersektors in unverändertem

Zustand

(ECU / 100 kg)

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Bezeichnung der Erzeugnisse
Grundbetrag

je 1 v.H.
Saccharosegehalt

(')

17.02

21.07

Andere Zucker, fest ; Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma
oder Farbstoffen ; Kunsthonig, auch mit natürlichem Honig ver
mischt ; Zucker und Melasse, karamelisiert :

D. andere Zucker und Sirupe (als Laktose-, Glukose- und
Ahornzucker oder -sirupe) :
ex II . andere, ausgenommen Sorbose

E. Kunsthonig, auch mit natürlichem Honig vermischt
ex F. Zucker der Tarifnummer 17.01 , karamelisiert

Lebensmittelzubereitungen , anderweit weder genannt noch inbe
griffen :
F. Zuckersirupe, aromatisiert oder gefärbt :

IV. andere (als Laktose -, Glukose- oder Isoglukosesirupe)

0,1382
0,1382
0,1382

0,1382

( ! ) Der Grundbetrag gilt nicht für Sirupe mit einer Reinheit von weniger als 85 v.H. (Verordnung ( EWG) Nr . 394/70). Der Saccharose
gehalt wird gemäß Artikel 13 der Verordnung ( EWG) Nr. 394/70 bestimmt .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2992/79 DER KOMMISSION
vom 27 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Olivenöl

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Ra
tes vom 22. September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ( 1 ), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 590/79 (2 ),
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2749/78 des
Rates vom 23 . November 1978 über den Handel mit
Fetten zwischen der Gemeinschaft und Griechen
land (3),

gestützt auf die Verordnung Nr. 171 /67/EWG des Ra
tes vom 27. Juni 1967 über die Erstattungen und Ab
schöpfungen bei der Ausfuhr von Olivenöl (4), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2429/
72 (5 ), insbesondere auf Artikel 7 erster Satz,
nach Stellungnahme des Währungsausschusses,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Liegen die Preise in der Gemeinschaft über den Welt
marktpreisen, so kann der Unterschied zwischen die
sen Preisen nach Artikel 20 der Verordnung Nr.
136/66/EWG durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
von Olivenöl nach dritten Ländern gedeckt werden .
Nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2749/78
sind Artikel 20 der Verordnung Nr. 136/66/EWG und
die hierzu erlassenen Durchführungsmaßnahmen vor
behaltlich der Bestimmungen des Abkommens zur
Gründung einer Assoziation zwischen der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft und Griechenland auf
den Handel zwischen der Gemeinschaft und Griechen
land anwendbar.

Die Festsetzung und die Gewährung der Erstattung
bei der Ausfuhr von Olivenöl sind in den Verordnun
gen Nr. 171 /67/EWG und (EWG) Nr. 616/72 ( 6), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
2962/77 ( 7), geregelt worden .
Nach Artikel 2 der Verordnung Nr. 171 /67/EWG
muß die Erstattung für die gesamte Gemeinschaft
gleich sein .
Nach Artikel 3 der Verordnung Nr. 171 /67/EWG
wird die Erstattung für Olivenöl unter Berücksichti
gung folgender Faktoren festgesetzt :

— Lage und voraussichtliche Entwicklung der verfüg
baren Mengen und der Olivenölpreise auf dem
Markt der Gemeinschaft sowie der Olivenölpreise
auf dem Weltmarkt,

— Ziele der gemeinsamen Marktorganisation für Oli
venöl, die diesen Märkten eine ausgeglichene Lage
und eine natürliche Entwicklung bei den Preisen
und dem Handel gewährleisten sollen,

— Erfordernis, Störungen auf dem Markt der Gemein
schaft zu verhindern,

— wirtschaftliche Aspekte der beabsichtigten Ausfuh
ren .

Nach Artikel 4 der Verordnung Nr. 171 /67/EWG ist
die genannte Erstattung außerdem nach folgenden
Kriterien festzusetzen :

— Preis des Olivenöls in den wichtigsten Erzeugerge
bieten der Gemeinschaft,

— günstigste Notierungen, die auf den einzelnen
Märkten der einführenden Drittländer und Grie
chenlands festgestellt werden,

— Vermarktungs- und günstigste Transportkosten
von den Märkten der Gemeinschaft in den wichtig
sten Erzeugergebieten bis zu den Häfen oder ande
ren Ausfuhrorten der Gemeinschaft sowie Heran
führungskosten auf dem Weltmarkt.

Nach Artikel 5 der Verordnung Nr. 171 /67/EWG
kann die Erstattung für Olivenöl je nach Bestimmung
oder Bestimmungsgebiet in unterschiedlicher Höhe
festgesetzt werden, wenn die Weltmarktlage oder die
besonderen Erfordernisse bestimmter Märkte dies not
wendig machen .

Nach Artikel 7 der Verordnung Nr. 171 /67/EWG
muß die Erstattung mindestens einmal im Monat fest
gesetzt werden ; soweit erforderlich, kann die Erstat
tung zwischenzeitlich geändert werden.

Bei Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwär
tige Marktlage bei Olivenöl, insbesondere auf den Oli
venölpreis in der Gemeinschaft sowie auf den Märk
ten der Drittländer und Griechenlands, sind die Erstat
tungen in der im Anhang aufgeführten Höhe festzuset
zen .

( i ) ABl . Nr. 172 vom 30 . 9 . 1966, S. 3025/66.
0 ABl . Nr. L 78 vom 30. 3 . 1979, S. 1 .
O ABl . Nr. L 331 vom 28 . 11 . 1978 , S. 1 .
(4) ABI . Nr. 130 vom 28 . 6 . 1967, S. 2600/67.
(5) ABl . Nr. L 264 vom 23 . 11 . 1972, S. 1 .
(6) ABl . Nr. L 78 vom 31 . 3 . 1972, S. 1 .

7) ABl . Nr. L 348 vom 30. 12 . 1 977, S. 53 .
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Um ein normales Funktionieren der Erstattungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Er
stattungen zugrunde zu legen :
— für die Währungen, die untereinander zu jedem

Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v.H. gehalten werden, ein
Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche Pa
rität dieser Währungen stützt,

I

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums für die Wäh
rungen der Gemeinschaft entsprechend vorstehen
dem Gedankenstrich festgestellt wird .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Fette —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Ab
satz 2 Buchstabe c) der Verordnung Nr. 136/
66/EWG genannten Erzeugnisse nach dritten Ländern
und Griechenland werden im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 27. Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 27. Dezember 1979 zur Festsetzung der
Ausfuhrerstattungen für Olivenöl

(ECU/ 100 kg)

Nummer
des Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

Betrag
der Erstattung

15.07

A

I

(a)
•

II

(a)

Fette pflanzliche Öle, flüssig oder fest, roh, gereinigt oder raffiniert :
Olivenöl :

nicht behandelt :

naturreines Olivenöl

und

anderes :

durch Behandeln von Ölen der Tarifstelle 15.07 A I a) oder 15.07 Alb) gewonnen,
auch mit naturreinem Olivenöl verschnitten :

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 kg oder weni
ger, für die Bestimmungen genannt in Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 192/75
der Kommission (') und für die Ausfuhr nach Drittländern 4,00

(') ABl . Nr. L 25 vom 17. 1 . 1975, S. 1 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2993/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattung für Ölsaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Ra
tes vom 22. September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette (*), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 590/79 (2),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2749/78 des
Rates vom 23 . November 1978 über den Handel mit
Fetten zwischen der Gemeinschaft und Griechen
land (3),

gestützt auf die Verordnung Nr. 142/67/EWG des Ra
tes vom 21 . Juni 1967 über Erstattungen bei der Aus
fuhr von Raps- und Rübsensamen sowie von Sonnen
blumenkernen (4), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2429/72 (5), insbesondere auf Artikel
2 Absatz 3 erster Satz,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 28 der Verordnung Nr. 136/66/EWG
kann eine Erstattung bei der Ausfuhr von in der Ge
meinschaft geernteten Ölsaaten nach dritten Ländern
gewährt werden . Die Höhe der Erstattung darf höch
stens der Differenz zwischen den Preisen innerhalb
der Gemeinschaft und den Weltmarktkursen entspre
chen, soweit diese niedriger sind . Gemäß Artikel 21
der Verordnung Nr. 136/66/EWG gilt Artikel 28 die
ser Verordnung augenblicklich nur für Raps- und Rüb
sensamen sowie Sonnenblumenkerne .

Gemäß Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2749/78
gelten die Bestimmungen des Artikels 28 der Verord
nung Nr. 136/66/EWG und die zu seiner Anwendung
erlassenen Maßnahmen vorbehaltlich der Bestimmun
gen des Abkommens zur Gründung einer Assoziation
zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
und Griechenland für den Warenverkehr zwischen
der Gemeinschaft und Griechenland .

Gemäß Artikel 3 der Verordnung Nr. 142/67/EWG
müssen bei der Berechnung der Erstattung die in der

Gemeinschaft auf den für die Verarbeitung und für
die Ausfuhr repräsentativen Märkten geltenden Preise
die auf den verschiedenen Märkten dritter Einfuhrlän
der und Griechenlands festgestellten günstigsten
Kurse sowie die für das Verbringen auf den Welt
markt notwendigen Kosten berücksichtigt werden .
Außerdem muß die Höhe der Erstattung unter Berück
sichtigung des Preisniveaus für die in Artikel 21 der
Verordnung Nr. 136/66/EWG genannten Ölsaaten
innerhalb der Gemeinschaft sowie die künftige Ent
wicklung dieser Preise berücksichtigt werden . Zusätz
lich muß bei der Festsetzung der wirtschaftlichen
Aspekte der beabsichtigten Ausfuhren die Lage inner
halb der Gemeinschaft und die Verfügbarkeit der Öl
saaten im Verhältnis zur Nachfrage berücksichtigt wer
den .

Entsprechend den Vorschriften des Artikels 1 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 651 /71 der Kommission vom 29 .
März 1971 über bestimmte Anwendungsmodalitäten
für die Erstattung bei der Ausfuhr von Ölsaaten (6),
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1480/
79 (7), muß die Höhe der Erstattung auf der Grundlage
des Gewichts der ausgeführten Ölsaaten berechnet
werden . Dieses Gewicht muß um den Unterschied be
richtigt werden, der zwischen dem festgestellten Vom
hundertsatz an Feuchtigkeitsgehalt, an Gehalt an
Fremdbestandteilen und dem Vomhundertsatz be
steht, der für die Standardqualität gilt, für die der
Richtpreis festgesetzt wird. Dabei ist das Gewicht der
ausgeführten Ölsaaten um den Unterschied zwischen
dem tatsächlich festgestellten Feuchtigkeitsgehalt,
dem Gehalt an Fremdbestandteilen und dem für die
Standardqualität berücksichtigten Gehalt zu erhöhen ,
wenn der tatsächliche Gehalt geringer ist. Im umge
kehrten Fall ist das Gewicht der ausgeführten Ölsaa
ten um den gleichen Unterschied zu vermindern .

Die vorgenannte Standardqualität ist in Artikel 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 1294/79 des Rates vom 25.
Juni 1979 zur Festsetzung der Richtpreise und der In
terventionsgrundpreise für Raps- und Rübsensamen
und für Sonnenblumenkerne für das Wirtschaftsjahr
1979/80 (8) bestimmt worden .

Gemäß Artikel 2 der Verordnung Nr. 142/67/EWG
des Rates kann die Erstattung in unterschiedlicher
Höhe entsprechend dem Bestimmungsland festgesetzt
werden , wenn die Lage auf dem Weltmarkt oder die
besonderen Erfordernisse bestimmter Märkte es not
wendig machen .(•) ABl . Nr. 172 vom 30. 9 . 1966, S. 3025/66 .

(2 ) ABl . Nr. L 78 vom 30 . 3 . 1979, S. 1 .
( 3 ) ABl . Nr. L 331 vom 28 . 11 . 1978 , S. 1 .
(«) ABl . Nr. 125 vom 26. 6 . 1967, S. 2461 /67.
(*) ABl . Nr. L 264 vom 23 . 11 . 1972, S. 1 .

(*) ABl . Nr. L 75 vom 30. 3 . 1971 , S. 16.
(7) ABl . Nr. L 180 vom 17. 7. 1979, S. 13 .
(») ABl . Nr. L 162 vom 30. 6. 1979, S. 13 .
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Um ein normales Funktionieren der Erstattungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Er
stattungen zugrunde zu legen :
— für die Währungen, die untereinander zu jedem

Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v.H. gehalten werden , ein
Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche Pa
rität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums für die Wäh
rungen der Gemeinschaft entsprechend vorstehen
dem Gedankenstrich festgestellt wird.

Die Anwendung dieser Modalitäten auf die augenblick
liche Marktlage im Sektor Ölsaaten und insbesondere
auf die Kurse und Preise dieser Erzeugnisse innerhalb
der Gemeinschaft, auf den Märkten dritter Länder und

Griechenlands führt zur Festsetzung des im Anhang
aufgeführten Erstattungsbetrags für diejenigen Erzeug
nisse, für die das Wirtschaftsjahr bereits begonnen hat .
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Fette —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 21
der Verordnung Nr. 136/66/EWG genannten Erzeug
nisse nach dritten Ländern und Griechenland werden
auf den im Anhang genannten Betrag festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung der Ausfuhrer
stattung für Ölsaaten

(ECU/ 100 kg)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Erzeugnis Erstattungs

betrag

ex 12.01

ex 12.01

Raps- und Rübsensamen , nicht zur Aussaat bestimmt
Sonnenblumensamen , nicht zur Aussaat bestimmt

16,00



29 . 12. 79 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 337/33

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2994/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Isoglukose

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1111 /77 des
Rates vom 17. Mai 1977 zur Einführung gemeinsamer
Vorschriften für Isoglukose ( J ), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1293/79 (2), insbesondere
auf Artikel 4 Absatz 2 dritter Unterabsatz erster Satz
und Absatz 5,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1111 /77
kann bei der Ausfuhr von Isoglukose eine Erstattung
vorgesehen werden .

Die Höhe der Erstattung ist je 100 kg Trockenstoff
insbesondere unter Berücksichtigung der nach Artikel
19 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 (3)
festgesetzten Erstattung bei der Ausfuhr der in Artikel
1 Absatz 1 Buchstabe d) derselben Verordnung ge
nannten Erzeugnisse und der wirtschaftlichen Aspekte
der geplanten Ausfuhren festzusetzen .

Die Erstattung muß für die gesamte Gemeinschaft
gleich sein, kann jedoch je nach Bestimmung variie
ren .

Die vorgenannten Erstattungen werden monatlich fest
gesetzt. Sie können zwischenzeitlich geändert werden .

Die Erstattung wird nur für Isoglukose gewährt, die
den Voraussetzungen gemäß Artikel 3 der Verordnung

(EWG) Nr. 1469/77 der Kommission vom 30 . Juni
1977 über die Durchführungsbestimmungen betref
fend die Abschöpfung und Erstattung für Isoglukose
und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr.
1 92/75 (4) entspricht.

Zur ordnungsgemäßen Anwendung des Systems ist
für die Berechnung der Erstattung folgendes zugrunde
zu legen :
— für die Währungen, die untereinander zu jedem

Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v.H. gehalten werden, ein
Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche Pa
rität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums im Verhält
nis zu den im vorstehenden Gedankenstrich ge
nannten Währungen der Gemeinschaft festgestellt
wird.

Demnach ist die Erstattung für Isoglukose wie im
Anhang angegeben festzusetzen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Isoglukose —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 1111 /77 genannten Erzeug
nisse sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 28 . Dezember 1979
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 134 vom 28 . 5. 1 977, S. 4.
(2) ABl . Nr. L 162 vom 30. 6 . 1979, S. 10 .
(3) ABl . Nr. L 359 vom 31 . 12. 1974, S. 1 . (4) ABl . Nr. L 162 vom 1 . 7. 1977, S. 9 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung der Ausfuhr
erstattungen für Isoglukose

(ECU)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

Erstattungs
betrag

je 100 kg
Trockenstoff

17.02

21.07

Andere Zucker, fest ; Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma
oder Farbstoffen ; Kunsthonig, auch mit natürlichem Honig vier
mischt ; Zucker und Melassen, karamelisiert :

D. andere Zucker und Sirupe :
I. Isoglukose

Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbe
griffen :

F. Zuckersirupe, aromatisiert oder gefärbt :
III . Isoglukose

13,82 (»)

13,82 (1)

(') Nur auf die in Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1469/77 genannten Erzeugnisse anwendbar.

4
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2995/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Isoglukose

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1111 /77 des
Rates vom 17. Mai 1977 zur Einführung gemeinsamer
Vorschriften für Isoglukose ( 1 ), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1 293/79 (2 ), insbesondere
auf Artikel 3 Absatz 4,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1111 /77
wird bei der Einfuhr von in Artikel 1 dieser Verord
nung genannten Erzeugnissen eine Abschöpfung erho
ben, die sich aus einem beweglichen und einem fe
sten Teilbetrag zusammensetzt.

Diese Teilbeträge sind in Artikel 3 Absatz 1 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1 1 1 1 /77 definiert. Gemäß der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1469/77 der Kommission vom
30 . Juni 1977 über die Durchführungsbestimmungen
betreffend die Abschöpfung und Erstattung für Isoglu
kose und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr.
192/75 (3 ) hat der in Artikel 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 1111 /77 genannte feste Teilbetrag dem zu entspre
chen, der für die Festsetzung der Abschöpfung bei der
Einfuhr von Erzeugnissen der Tarifstelle 17.02 B IIa)
des Gemeinsamen Zolltarifs gilt.

Die Abschöpfung ist jeden Monat festzusetzen .
Um ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Ab
schöpfungsregelung zu ermöglichen, ist bei der Be
rechnung der Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für die Währungen, die untereinander zu dem Zeit

punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v.H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf die tatsächliche Parität die
ser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums im Verhält
nis zu den im vorstehenden Gedankenstrich ge
nannten Gemeinschaftswährungen festgestellt
wird .

Nach alledem sind die Abschöpfungen für Isoglukose
wie im Anhang angegeben festzusetzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Abschöpfungen gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1111 /77 sind im Anhang festge
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

( 1 ) ABl . Nr. L 134 vom 28 . 5 . 1977, S. 4.
(2 ) ABl . Nr. L 162 vom 30 . 6 . 1979, S. 10 .
(3 ) ABl . Nr. L 162 vom 1 . 7 . 1977, S. 9 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung der
Einfuhrabschöpfungen für Isoglukose

(ECU)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

Abschöpfungs
betrag

je 100 kg
Trockenstoff

17.02

21.07

Andere Zucker, fest : Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma
oder Farbstoffen ; Kunsthonig, auch mit natürlichem Honig ver
mischt ; Zucker und Melassen, karamelisiert :

D. andere Zucker und Sirupe :
I. Isoglukose

Lebensmittelzubereitungen , anderweit weder genannt noch inbe
griffen :

F. Zuckersirupe, aromatisiert oder gefärbt :
III . Isoglukose

28,14

28,14



29. 12. 79 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 337/37

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2996/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der ab 1 . Januar 1980 geltenden Erstattungssätze bei der Ausfuhr
von Zucker und Melasse in Form von nicht unter Anhang II des Vertrages fallen

den Waren

c) die Notwendigkeit, den Industrien, die Gemein
schaftserzeugnisse verwenden, und solchen, die Er
zeugnisse aus dritten Ländern im Rahmen des akti
ven Veredelungsverkehrs verwenden, gleiche Wett
bewerbsbedingungen zu gewährleisten .

In Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
2682/72 ist vorgesehen, daß bei der Festsetzung des
Erstattungssatzes die Erstattungen bei der Erzeugung,
Beihilfen oder sonstigen Maßnahmen gleicher Wir
kung — wenn solche bestehen — berücksichtigt wer
den müssen, die in bezug auf die Grunderzeugnisse
des Anhangs A dieser Verordnung oder die ihnen
gleichgestellten Erzeugnisse aufgrund der Verordnung
über die gemeinsame Marktorganisation auf dem be
treffenden Sektor in allen Mitgliedstaaten angewandt
werden . Für Weißzucker oder Rohzucker wird unter
den in der Verordnung (EWG) Nr. 1400/78 des Rates
vom 20 . Juni 1978 betreffend allgemeine Regeln für
die Erstattung bei der Erzeugung für in der chemi
schen Industrie verwendeten Zucker (5) genannten
Bedingungen eine Erstattung bei der Erzeugung ge
währt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Zucker —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des
Rates vom 19 . Dezember 1974 über die gemeinsame
Marktorganisation für Zucker (*), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1396/78 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 19 Absatz 2 sechster Unterabsatz
erster Satz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 3330/74 kann der Unterschied zwischen den Prei
sen und Notierungen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), c) und d) dieser Ver
ordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen in
der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Aus
fuhr ausgeglichen werden . In der Verordnung (EWG)
Nr. 2682/72 des Rates vom 12. Dezember 1972 zur
Festlegung der allgemeinen Regeln für die Gewäh
rung von Ausfuhrerstattungen und der Kriterien zur
Festsetzung des Erstattungsbetrags für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form von nicht un
ter Anhang II des Vertrages fallenden Waren ausge
führt werden (3 ), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 707/78 (4), sind diejenigen Erzeug
nisse bezeichnet, für die bei ihrer Ausfuhr in Form
von im Anhang I zu der Verordnung (EWG) Nr.
3330/74 aufgeführten Waren ein Erstattungssatz festge
setzt werden muß .

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 erster Unterabsatz der Ver
ordnung (EWG) Nr. 2682/72 muß der Erstattungssatz
für jeden Monat für je 100 kg dieser Grunderzeugnisse
festgesetzt werden .
Gemäß Absatz 2 dieses Artikels muß bei der Festset
zung des Erstattungssatzes insbesondere folgendes be
rücksichtigt werden :
a) die durchschnittlichen Kosten der Versorgung der

Verarbeitungsindustrien mit diesen Grunderzeug
nissen auf dem Markt der Gemeinschaft sowie die
Weltmarktpreise ;

b) die Höhe der Erstattungen bei der Ausfuhr der un
ter Anhang II des Vertrages fallenden landwirt
schaftlichen Verarbeitungserzeugnisse, deren Pro
duktionsbedingungen vergleichbar sind ;

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die ab 1 . Januar 1980 geltenden Erstattungssätze für
die Grunderzeugnisse im Sinne des Anhangs A der
Verordnung (EWG) Nr. 2682/72 und des Artikels 1
Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74, die in
Form von im Anhang I zu der Verordnung (EWG)
Nr. 3330/74 genannten Waren ausgeführt werden , wer
den entsprechend festgesetzt :

a) hinsichtlich dieser Waren, soweit sie im Anhang
zur Verordnung (EWG) Nr. 1400/78 aufgeführt
sind, aus Liste I des Anhangs,

b) hinsichtlich aller anderen als der unter a) genann
ten Waren aus Liste II des Anhangs.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.( i ) ABl . Nr. L 359 vom 31 . 12. 1974, S. 1 .
0 ABl . Nr. L 170 vom 27. 6. 1978, S. 1 .
(>) ABl . Nr. L 289 vom 27. 12. 1972, S. 13 .
(<) ABl . Nr. L 94 vom 8 . 4. 1978, S. 7. (*) ABl . Nr. L 170 vom 27. 6. 1978, S. 9 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Étienne DAVIGNON

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung der ab 1 . Januar
1980 geltenden Erstattungssatze bei der Ausfuhr von Zucker und Melasse in Form von nicht

unter Anhang II des Vertrages fallenden Warein

Liste I

9,7 !

4,46

Erstattungssätze in ECU/ 100 feg . Weißzucker :
Rohzucker :

Sirupe aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr
mit einem Saccharosegehalt von min
destens 98 Gewichtshundertteilen, be
zogen auf den Trockenstoff, einschließ
lich Invertzucker, als Saccharose berech
net :

Melassen :

S (»)
9.71 '

100

liste n

13,82
7.94

Erstattungssätze in ECU/ 100 kg Weißzucker :
Rohzucker :

Sirupe aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr
mit einem Saccharosegehalt von min
destens 98 Gewichtshundertteilen, be
zogen auf den Trockenstoff, einschließ
lich Invertzucker, als Saccharose berech
net :

Melassen :

S (»)
13.82 x 100

(*) „S" drückt den Gehalt an Saccharose, einschließlich Invertzucker, alt Saccharose berechnet, von 100 kg
Sirupen aus .
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VERORDNUNG (EWG) Nf. 2997/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung des ab 1 . Januar 1980 geltenden Erstattungssatzes für Isoglukose,
die in Form von nicht unter Anhang II des Vertrages fallenden Waren ausge

führt wird

Aufgrund von Absatz 2 des vorgenannten Artikels
sind bei der Festsetzung dieses Satzes insbesondere zu
berücksichtigen :

a) die Höhe der Erstattungen bei der Ausfuhr der un
ter Anhang II des Vertrages fallenden landwirt
schaftlichen Verarbeitungserzeugnisse, deren Pro
duktionsbedingungen vergleichbar sind ;

b) die Notwendigkeit, Industrien, die Gemeinschafts
erzeugnisse verwenden, und solchen, die Erzeug
nisse aus dritten Ländern im Rahmen des aktiven
Veredelungsverkehrs verwenden, gleiche Wett
bewerbsbedingungen zu gewährleisten.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Isoglukose —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1111 /77 des
Rates vom 17. Mai 1977 zur Einführung gemeinsamer
Vorschriften für Isoglukose (*), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1 293/79 (2), insbesondere
auf Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 erster Satz und
Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1111 /77
kann eine Erstattung bei der Ausfuhr von Isoglukose
in Form von im Anhang zu dieser Verordnung ge
nannten Waren vorgesehen werden .
In der Verordnung (EWG) Nr. 2682/72 des Rates vom
12. Dezember 1972 zur Festlegung der allgemeinen
Regeln für die Gewährung von Ausfuhrerstattungen
und der Kriterien zur Festsetzung des Erstattungsbe
trags für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse,
die in Form von nicht unter Anhang II des Vertrages
fallenden Waren ausgeführt werden (3 ), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 707/78 (4), wird
im einzelnen bestimmt, daß ein Erstattungssatz festzu
setzen ist, der dann anwendbar ist, wenn Isoglukose
der Tarifstelle 17.02 D I des Gemeinsamen Zolltarifs
in Form von Waren ausgeführt wird, die im Anhang
zur Verordnung (EWG) Nr. 1111 /77 aufgeführt sind .

<Gemäß Artikel 4 Absatz 1 erster Unterabsatz der Ver
ordnung (EWG) Nr. 2682/72 muß der Erstattungssatz
für jeden Monat festgesetzt werden .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der ab 1 . Januar 1980 geltende Erstattungssatz für Iso
glukose der Tarifstelle 17.02 D I des Gemeinsamen
Zolltarifs, die in Form von im Anhang zur Verord
nung (EWG) Nr. 1111 /77 genannten Waren ausge
führt wird, ist im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Étienne DAVIGNON

Mitglied der Kommission

(>) ABl . Nr. L 134 vom 28 . 5. 1977, S. 4.
(2) ABl . Nr. L 162 vom 30. 6. 1979, S. 10 .
(}) ABl . Nr. L 289 vom 27. 12. 1972, S. 13 .
(<) ABl . Nr. L 94 vom 8 . 4. 1978 , S. 7 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung des ab 1 . Januar
1980 geltenden Erstattungssatzes für Isoglukose, die in Form von nicht unter Anhang II

des Vertrages fallenden Waren ausgeführt wird

(in ECU)

Tarifnummer Warenbezeichnung
Höhe der Erstattung

für 100 kg
Trockenstoff

17.02 D I Isoglukose 13,82
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2998/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der ab 1 . Januar 1980 geltenden Erstattungssätze bei der Ausfuhr
von bestimmten Milcherzeugnissen in Form von nicht unter Anhang II des Ver

trages fallenden Waren

c) die Notwendigkeit, den Industrien, die Gemein
schaftserzeugnisse verwenden, und solchen , die Er
zeugnisse aus dritten Ländern im Rahmen des akti
ven Veredelungsverkehrs verwenden, gleiche Wett
bewerbsbedingungen zu gewährleisten .

In Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
2682/72 ist vorgesehen , daß bei der Festsetzung des
Erstattungssatzes die Erstattungen bei der Erzeugung,
Beihilfen oder sonstigen Maßnahmen gleicher Wir
kung — wenn solche bestehen — berücksichtigt wer
den müssen , die in bezug auf die Grunderzeugnisse
des Anhangs A dieser Verordnung oder die ihnen
gleichgestellten Erzeugnisse auf Grund der Verord
nung über die gemeinsame Marktorganisation auf
dem betreffenden Sektor in allen Mitgliedstaaten ange
wandt werden .

Gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 804/68 wird für Magermilch, die in der Gemein
schaft hergestellt worden ist und zu Kasein verarbeitet
wird, eine Beihilfe gewährt, wenn die Milch und das
daraus hergestellte Kasein bestimmten Bedingungen
entsprechen, die in Artikel 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 987/68 des Rates vom 15. Juli 1968 zur Festle
gung der Grundregeln für die Gewährung einer Bei
hilfe für Magermilch , die zu Kasein und Kaseinaten
verarbeitet worden ist (5 ), zuletzt geändert durch die
„Akte"(6), festgelegt sind . Die dieser Definition ent
sprechende Magermilch wird auf Grund von Artikel 1
Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr.
2682/72 dem Milchpulver gleichgestellt, das der Defi
nition des Leiterzeugnisses der Gruppe Nr. 2 im An
hang I der Verordnung (EWG) Nr. 823/68 des Rates
vom 28 . Juni 1968 zur Festlegung der Erzeugnisgrup
pen und der besonderen Vorschriften für die Berech
nung der Abschöpfungen für Milch und Milch
erzeugnisse ( 7), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1000/78 ( 8), entspricht. Für dieses Erzeug
nis ist ein Erstattungssatz festzulegen .

Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 756/70 der Kom
mission vom 24 . April 1970 über die Gewährung von
Beihilfen für Magermilch, die zu Kasein und Kaseina
ten verarbeitet worden ist (9), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2213/79 ( 10), setzt die Bei
hilfen für 100 kg zu Kasein und Kaseinaten verarbei
tete Magermilch je nach Art fest.

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des
Rates vom 27 . Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Milch und Milcherzeugnisse ('), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1761 /78 (2 ), insbesondere auf Artikel 17 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 804/68 kann der Unterschied zwischen den Prei
sen , die im internationalen Handel für die in Artikel 1
Buchstaben a), b), c) und e) dieser Verordnung aufge
führten Erzeugnisse gelten , und den Preisen in der
Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden . In der Verordnung (EWG) Nr.
2682/72 des Rates vom 12 . Dezember 1972 zur Festle
gung der allgemeinen Regeln für die Gewährung von
Ausfuhrerstattungen und der Kriterien zur Festsetzung
des Erstattungsbetrags für bestimmte landwirtschaft
liche Erzeugnisse, die in Form von nicht unter An
hang II des Vertrages fallenden Waren ausgeführt wer
den (3 ), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 707/78 (4 ), sind diejenigen Erzeugnisse bezeichnet,
für die bei ihrer Ausfuhr in Form von im Anhang der
Verordnung (EWG) Nr. 804/68 aufgeführten Waren
ein Erstattungssatz festgesetzt werden muß .

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 erster Unterabsatz der Ver
ordnung (EWG) Nr. 2682/72 muß der Erstattungssatz
für jeden Monat für je 100 kg der betreffenden Grund
erzeugnisse festgesetzt werden .

Gemäß Absatz 2 dieses Artikels muß bei der Festset
zung des Erstattungssatzes inbesondere folgendes be
rücksichtigt werden :

a) die durchschnittlichen Kosten der Versorgung der
Verarbeitungsindustrien mit den betreffenden
Grunderzeugnissen auf dem Markt der Gemein
schaft sowie die Weltmarktpreise ;

b) die Höhe der Erstattungen bei der Ausfuhr der un
ter Anhang II des Vertrages fallenden landwirt
schaftlichen Verarbeitungserzeugnisse, deren Pro
duktionsbedingungen vergleichbar sind ; (5 ) ABl . Nr. L 169 vom 18 . 7 . 1968 , S. 6 .

(*) ABl . Nr. L 73 vom 27. 3 . 1972, S. 14.
( 7) ABl . Nr. L 151 vom 30. 6 . 1968, S. 3 .
( 8) ABl . Nr. L 130 vom 18 . 5 . 1978, S. 7 .
H ABl . Nr. L 91 vom 25. 4. 1970 S. 28 .
(> °) ABl . Nr. L 256 vom 11 . 10 . 1979, S. 23 .

(!) ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 13 .
(2) ABl . Nr. L 204 vom 28 . 7 . 1978 , S. 6 .
(3 ) ABl . Nr. L 289 vom 27 . 12 . 1972, S. 13 .

4 ) ABl . Nr. L 94 vom 8 . 4 . 1978 , S. 7 .
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Die Verordnung (EWG) Nr. 262/79 der Kommission
vom 12 . Februar 1979 über den Verkauf von Butter zu
herabgesetzten Preisen für die Herstellung von Back
waren , Speiseeis und anderen Lebensmitteln ('), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
2478/79 (2) und die Verordnung (EWG) Nr. 1468/79
der Kommission vom 13 . Juli 1979 über die Gewäh
rung einer Beihilfe für Butter, aus privaten Lagerbe
ständen für die Herstellung von Backwaren , Speiseeis
und anderen Lebensmitteln (3 ), geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr. 2548/79 (4 ), gestatten , Butter zu
herabgesetzten Preisen an Industriezweige zu liefern,
die bestimmte Waren herstellen . Ferner muß solche
Butter berücksichtigt werden, die der Verordnung
(EWG) Nr. 232/75 (5), ersetzt durch die Verordnung
(EWG) Nr. 262/79 , unterliegt und die bei der Herstel
lung bestimmter ausgeführter Waren verwendet wird ;

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die ab 1 . Januar 1980 geltenden Erstattungs
sätze für die Grunderzeugnisse im Sinne des Anhangs
A der Verordnung (EWG) Nr. 2682/72 und des Arti
kels 1 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 , die in
Form von im Anhang der Verordnung (EWG) Nr.
804/68 genannten Waren ausgeführt werden, werden
entsprechend dem Anhang festgesetzt.

(2) Für die im vorstehenden Absatz genannten und
nicht im Anhang aufgeführten Erzeugnisse wird kein
Erstattungssatz festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Étienne DAVIGNON

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 41 vom 16 . 2 . 1979, S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr. L 281 vom 10 . 11 . 1979, S. 25 .
(3 ) ABl . Nr. L 177 vom 14 . 7 . 1979, S. 40 .
(«) ABl . Nr. L 290 vom 17 . 11 . 1979, S. 51 .
( S ) ABl . Nr. L 24 vom 31 . 1 . 1975, S. 45 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung der ab 1 . Januar
1980 geltenden Erstattungssätze bei der Ausfuhr von bestimmten Milcherzeugnissen in Form

von nicht unter Anhang II des Vertrages fallenden Waren
(ECU/100 kg)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung Erstattungssätze

ex 04.02 A II

ex 04.02 All

ex 04.02 A III

ex 04.03

Milch, in Pulverform, im Sprühverfahren hergestellt, mit
einem Fettgehalt von weniger als 1,5 Gewichtshundert
teilen und einem Wassergehalt von weniger als 5 Ge
wichtshundertteilen (PG 2) :
a) bei Ausfuhr von Waren der Tarifnummer 35.01 des

Gemeinsamen Zolltarifs

b) bei Ausfuhr anderer Waren

Milch, in Pulverform , im Sprühverfahren hergestellt, mit
einem Fettgehalt von 26 Gewichtshundertteilen und einem
Wassergehalt von weniger als 5 Gewichtshundertteilen '
( PG 3 )

Kondensmilch, mit einem Fettgehalt von 7,5 Gewichts
hundertteilen und einem Gehalt an Trockenmasse von
25 Gewichtshundertteilen ( PG 4)

Butter , mit einem Fettgehalt von 82 Gewichtshundert
teilen ( PG 6) :
a ) bei der Ausfuhr nachstehender Waren, die nach Maß

gabe des Artikels 6 der Verordnung (EWG) Nr. 232/75,
der Artikel 4 und 5 der Verordnung ( EWG) Nr. 262/79
und des Artikels 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1468/79 hergestellt worden sind :
— Waren der Tarifnummer 19.08 oder der Tarifstel

len 18.06 B und 21.07 C,
— Pulverzubereitungen für die Herstellung von Spei

seeis , „ice-mix" genannt, der Tarifstelle 18.06 D
und der Tarifnummer 21 .07,

— roher Teig und Pulvenzubereitungen der Tarif-
stele 19X>2 B II b)

b) bei Ausfuhr von Waren der Tarifnummern 21.07 G
VII a) und 21.07 G VIII a) mit einem Gehalt von
milchfremden Fetten von über 20 %

c) bei Ausfuhr anderer Waren

63,00

106,31

24,37

196,40
1,88,00
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3001/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der ab 1 . Januar 1980 geltenden Erstattungssätze bei der Ausfuhr
bestimmter Getreide- und Reiserzeugnisse in Form von nicht unter Anhang II

des Vertrages fallenden Waren

Gemäß Absatz 2 dieses Artikels muß bei der Festset
zung des Erstattungssatzes inbesondere folgendes be
rücksichtigt werden :

a) die durchschnittlichen Kosten der Versorgung der
Verarbeitungsindustrien mit diesen Grunderzeug
nissen auf dem Markt der Gemeinschaft sowie die
Weltmarktpreise ;

b) die Höhe der Erstattungen bei der Ausfuhr der un
ter Anhang II des Vertrages fallenden landwirt
schaftlichen Verarbeitungserzeugnisse, deren Pro
duktionsbedingungen vergleichbar sind ;

c) die Notwendigkeit, den Industrien, die Gemein
schaftserzeugnisse verwenden, und solchen, die Er
zeugnisse aus dritten Ländern im Rahmen des akti
ven Veredelungsverkehrs verwenden, gleiche Wett
bewerbsbedingungen zu gewährleisten .

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide (*), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 547/79 (2), insbe
sondere auf Artikel 1 6 Absatz 2 vierter Unterabsatz er
ster Satz,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 des
Rates vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Markt
organisation für Reis (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1 552/79 (4), insbesondere auf
Artikel 17 Absatz 2 vierter Unterabsatz erster Satz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2727/75 und Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1418/76 kann der Unterschied zwischen
den Notierungen oder Preisen auf dem Weltmarkt für
die in Artikel 1 dieser beiden Verordnungen genann
ten Erzeugnisse und den Preisen in der Gemeinschaft
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen
werden . In der Verordnung (EWG) Nr. 2682/72 des
Rates vom 12. Dezember 1972 zur Festlegung der all
gemeinen Regeln für die Gewährung von Ausfuhrer
stattungen und der Kriterien zur Festsetzung des Er
stattungsbetrags für bestimmte landwirtschaftliche Er
zeugnisse, die in Form von nicht unter Anhang II des
Vertrages fallenden Waren ausgeführt werden (5 ), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
707/78 (6), sind diejenigen Erzeugnisse bezeichnet, für
die bei ihrer Ausfuhr in Form von im Anhang B der
Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 oder im Anhang B
der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 aufgeführten Wa
ren ein Erstattungssatz festgesetzt werden muß.

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 erster Unterabsatz der Ver
ordnung (EWG) Nr. 2682/72 muß der Erstattungssatz
für jeden Monat für je 100 kg dieser Grunderzeugnisse
festgesetzt werden .

In Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
2682/72 ist vorgesehen , daß bei der Festsetzung des
Erstattungssatzes die Erstattungen bei der Erzeugung,
Beihilfen oder sonstigen Maßnahmen gleicher Wir
kung — wenn solche bestehen — berücksichtigt wer
den müssen, die in bezug auf die Grunderzeugnisse
des Anhangs A dieser Verordnung oder die ihnen
gleichgestellten Erzeugnisse auf Grund der Verord
nung über die gemeinsame Marktorganisation auf
dem betreffenden Sektor in allen Mitgliedstaaten ange
wandt werden .

Nach Maßgabe der Verordnung (EWG) Nr. 2742/75
des Rates vom 29 . Oktober 1975 über die Erstattun
gen bei der Erzeugung im Getreide- und Reissek
tor (7), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 1 555/79 (8), wird für Weichweizen, Mais und
Bruchreis eine Erstattung bei der Erzeugung gewährt.
Bei der Anwendung von Artikel 4 Absatz 3 der Verord
nung (EWG) Nr. 2682/72 ist der im Ausfuhrmonat
geltende Betrag der Erstattung bei der Erzeugung zu
berücksichtigen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

0) ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(*) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7. 1979, S. 1 .
0 ABl . Nr. L 166 vom 25. 6 . 1976, S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7. 1979, S. 9 .
0 ABl . Nr. L 289 vom 27. 12. 1972, S. 13 .
(' ABl . Nr. L 94 vom 8. 4 . 1978 , S. 7.

( 7) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 57.
(8) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7. 1979, S. 12.



29 . 12. 79 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 337/45

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die ab 1 . Januar 1980 geltenden Erstattungssätze für
die Grunderzeugnisse im Sinne des Anhangs A der
Verordnung (EWG) Nr. 2682/72 und des Artikels 1
der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 oder des Artikels

1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76, die in
Form von im Anhang B der Verordnung (EWG) Nr.
2727/75 oder im Anhang B der Verordnung (EWG)
Nr. 1418/76 genannten Waren ausgeführt werden , wer
den entsprechend dem Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

fitienne DAVIGNON

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. Dezember 1979 zur Festsetzung der ab 1 . Januar
1980 geltenden Erstattungssätze bei der Ausfuhr bestimmter Getreide- und Reiserzeug

nisse in Form von nicht unter Anhang II des Vertrages fallenden Waren

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Bezeichnung der Erzeugnisse Erstattungssätze

in ECU/ 100 kg

10.01 A

10.01 B

10.02

10.03

10.04

10.05 B

10.06 A II

10.06 B II

10.06 C

11.01 A

11.01 B

1 1 .02 A I a)
1 1 .02 A I b)

Weichweizen und Mengkorn :

— zur Stärkeherstellung
— anderer als zur Stärkeherstellung
Hartweizen

Roggen
Gerste

Hafer

Mais (anderer als Hybridmais zur Aussaat) :
— zur Stärkeherstellung
— anderer als zur Stärkeherstellung
Geschälter rundkörniger Reis
Geschälter langkörniger Reis
Vollständig geschliffener rundkörniger Reis
Vollständig geschliffener langkörniger Reis
Bruchreis :

— zur Stärkeherstellung
— anderer als zur Stärkeherstellung
Mehl von Weizen und Mengkorn
Mehl von Roggen
Grobgrieß und Feingrieß von Hartweizen
Grobgrieß und Feingrieß von Weichweizen

7,848 (>)
7,848

10,635

6,576
6,945
7,838

8,989 ( i )
8,989

11,385

15,137

14,690

21,938

3,686

6,212

9,810

10,598

16,484

9,810

(') Bei der Berechnung der zu gewährenden Ausfuhrerstattungen werden die angegebenen Beträge nach Anwendung des Währungsko
effizienten jeweils um eine der nachfolgenden Produktionserstattungen vermindert :
— 2^37 ECU/ 100 kg Weichweizen ;
— 2,055 ECU/ 100 kg Mais .
Die Währungskoeffizienten werden nicht für diese Produktionserstattungen angewendet.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3002/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Beihilfe für zu Futterzwecken verwendete Erbsen, Puffboh
nen und Ackerbohnen

bestimmungen auf die Unterlagen , über die die Kom
mission gegenwärtig verfügt, erfordert eine Änderung
der zur Zeit geltenden Höhe der Beihilfe entspre
chend dem Artikel 1 zu dieser Verordnung —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1119/78 des
Rates vom 22. Mai 1978 über besondere Maßnahmen
für zu Futterzwecken verwendete Erbsen , Puffbohnen
und Ackerbohnen ( ! ), insbesondere auf Artikel 2 Ab
satz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die in Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1119/78
vorgesehene Beihilfe ist in der Verordnung (EWG) Nr.
2413/79 (2 ), geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 2665/79 (3 ), festgesetzt worden .

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
2413/79 genannten Vorschriften und Durchführungs

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der in Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1119/78
genannte Beihilfebetrag wird auf 7,676 ECU/ 100 kg
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 142 vom 30 . 5 . 1978 , S. 8 .
$ ABl . Nr. L 275 vom 1 . 11 . 1979, S. 38 .
P ) ABl . Nr. L 305 vom 1 . 12. 1979, S. 6 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3003/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung des Betrages der ergänzenden Beihilfe für Trockenfutter

bestimmungen auf die Unterlagen, über die die Kom
mission gegenwärtig verfügt, erfordert eine Änderung
der zur Zeit geltenden Höhe der ergänzenden Beihilfe
entsprechend dem Anhang zu dieser Verordnung —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1117/78 des
Rates vom 22. Mai 1978 über die gemeinsame Markt
organisation für Trockenfutter ( J ), insbesondere auf Ar
tikel 5 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die in Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
1117/78 genannte ergänzende Beihilfe ist in der Ver
ordnung (EWG) Nr. 2414/79 (2), geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2683/79 (3 ), festgesetzt wor
den .

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
2414/79 genannten Vorschriften und Durchführungs

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Betrag der in Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 1117/78 genannten ergänzenden Beihilfe
ist im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 142 vom 30 . 5 . 1978 , S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 275 vom 1 . U. 1979 , S. 40 .
(3) ABl . Nr. L 305 vom 1.12. 1979, S. 45 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung des Betrages der
ergänzenden Beihilfe für Trockenfutter

Beträge der ergänzenden Beihilfe für Trockenfutter, anwendbar ab 1 . Januar 1980

(ECU/ t)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs — Künstlich getrocknetes Futter
ex 12.10 B

— Eiweißkonzentrate ex 23.07 C

Auf andere Weise

getrocknetes Futter ex 12.10 B

Betrag der ergänzenden Beihilfe 3,546 2,026

Betrag der ergänzenden Beihilfe für den Fall der Festsetzung im voraus für den Monat :
(ECU/ t)

Februar 1980

März 1980

April 1980
Mai 1980

Juni 1980
Juli 1980
August 1980
September 1980
Oktober 1980

3,412

3,482

4,061

6,411

6,411

6,411
6,41 1

6,411

6,411

1,950
1,989
2,320
3,663
3,663
3,663
3,663
3,663
3,663
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VERORDNUNG ( EWG) Nr. 3004/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Beihilfe für Ölsaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Ra
tes vom 22. September 19 66 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 590/79 (2 ),
insbesondere auf Artikel 27 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die in Artikel 27 der Verordnung Nr. 136/66/EWG
vorgesehene Beihilfe ist in der Verordnung (EWG) Nr.
241 5/79 ( 3 ), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 291 2/79 (4), festgesetzt worden .

Aus der Anwendung der in der Verordnung (EWG)
Nr. 2415/79 genannten Modalitäten auf die Angaben ,
über die die Kommission gegenwärtig verfügt, ergibt
sich , daß die zur Zeit geltende Beihilfe wie im An
hang zu dieser Verordnung angegeben zu ändern
ist —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Höhe der Beihilfe nach Artikel 27 der Verord
nung Nr. 136/66/EWG ist im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr. 172 vom 30 . 9 . 1966, S. 3025/66 .
( 2 ) ABl . Nr. L 78 vom 30 . 3 . 1979, S. 1 .
( } ) ABl . Nr. L 275 vom 1 . 11 . 1979 , S. 43 .
(«) ABl . Nr . L 326 vom 22 . 12 . 1979, S. 32 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung der Beihilfe für
Ölsaaten

(in ECU/ 100 kg)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung Beträge der Beihilfe

ex 12.01

ex 12.01

Raps- und Rübsensamen
Sonnenblumenkerne

17,599

19,940

(in ECU/ 100 kg)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

Beträge der Beihilfe im Falle der Festsetzung im voraus
für die Monate v

Januar
1980

Februar
1980

März
1980

April
1980

Mai
1980

Juni
1980

ex 12.01

ex 12.01

Raps- und Rübsensamen
Sonnenblumenkerne

17,599

19,940

17,770

20,239

18,151

20,684

17,871

20,537

17,871 17,871
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3005/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung des Weltmarktpreises für Raps- und Rübsensamen

Um ein normales Funktionieren der Regelung zu er
möglichen, ist bei der Berechnung des Weltmarktprei
ses zugrunde zu legen :

— für die Währungen, die untereinander zu jedem
Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden,
ein Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche
Parität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums für die Wäh
rungen der Gemeinschaft entsprechend vorstehen
dem Gedankenstrich festgestellt wird .

Aus der Anwendung aller dieser Bestimmungen ergibt
sich, daß der Weltmarktpreis für Raps- und Rübsen
samen wie im Anhang zu dieser Verordnung angege
ben festzusetzen ist —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Ra
tes vom 22. September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ( 1 ), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 590/79 (2 ),
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1569/72 des
Rates vom 20 . Juli 1972 zur Einführung von Sonder
maßnahmen für Raps- und Rübsensamen (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 852/78 (4),
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2300/73 der
Kommission vom 23 . August 1973 zur Festlegung von
Durchführungsbestimmungen für die Differenzbe
träge für Raps- und Rübsensamen unter Aufhebung
der Verordnung (EWG) Nr. 1464/73 (5 ), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1234/77 (6), ins
besondere auf Artikel 9 Absatz 4,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2300/73 muß die Kommission den Weltmarktpreis
für Raps- und Rübsensamen festsetzen .
Der Weltmarktpreis wird nach den in der Verordnung
(EWG) Nr. 2415/79 der Kommission vom 31 . Ok
tober 1979 zur Festsetzung des Betrages der Beihilfe
für Ölsaaten ( 7), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 3004/79 ( 8 ), zusammengestellten Re
geln und Kriterien festgesetzt .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der in Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2300/73 genannte Weltmarktpreis ist im Anhang fest
gesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr. 172 vom 30 . 9 . 1966, S. 3025/66 .
(2 ) ABl . Nr. L 78 vom 30. 3 . 1979 , S. 1 .
H ABl . Nr. L 167 vom 25. 7 . 1972, S. 9 .
(4 ) ABl . Nr. L 116 vom 28 . 4 . 1978 , S. 6 .
(5 ) ABl . Nr. L 236 vom 24 . 8 . 1973, S. 28 .
(6) ABl . Nr. L 143 vom 10 . 6 . 1977, S. 9 .
(7 ABl . Nr. L 275 vom 1 . 11 . 1979, S. 43 .
(8 ) Siehe Seite 49 dieses Amtsblatts .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung des Weltmarkt
preises für Raps- und Rübsensamen

(in ECU/ 100 kg)(')

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Weltmarktpreis

ex 12.01 Raps- und Rübsensamen 20,716

(in ECU/ 100 kg)(>)

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

Weltmarktpreis im Falle der Festsetzung
der Beihilfe im voraus für die Monate

Januar
1980

Februar
1980

März
1980

April
1980

Mai
1980

Juni
1980

ex 12.01 Raps- und Rübsensamen 20,716 20,926 20,926 21,206 21,206 21,206

(') Die in Artikel 9 Absatz 5 unter a) der Verordnung ( EWG) Nr. 2300/73 genannten Umrechnungskurse der ECU in nationaler Währung sind folgende :

1 ECU = 2,48208 DM
1 ECU - 2,74362 hfl
1 ECU = 39,7897 bfrs/lfrs
1 ECU - 5,84700 ffrs
1 ECU « 7,72336 dkr
1 ECU = 0,668201 Ir£
1 ECU = 0,649519 £Stg .
1 ECU = 1 158,77 Lit
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3006/79 DER KOMMISSION
vom 27. Dezember 1979

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Milch und Milcherzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des
Rates vom 27 . Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Milch und Milcherzeugnisse ( J ), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1761 /78 (2 ), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 8 ,

gestützt auf die Stellungnahme des Währungsaus
schusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Aufgrund von Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr.
804/68 wird bei der Einfuhr der in Artikel 1 dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse eine Abschöpfung
erhoben . Diese Erzeugnisse können in Gruppen zu
sammengefaßt werden . Die Erzeugnisgruppen sowie
das Leiterzeugnis der jeweiligen Erzeugnisgruppe wer
den in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2915/79
des Rates vom 18 . Dezember 1979 zur Festlegung der
Erzeugnisgruppen und der besonderen Vorschriften
für die Berechnung der Abschöpfungen für Milch und
Milcherzeugnisse und zur Änderung der Verordnung
(EWG) Nr. 950/68 über den Gemeinsamen Zollta
rif ^) bestimmt.

Die Abschöpfung für die Erzeugnisse einer Gruppe
muß dem Schwellenpreis des Leiterzeugnisses, verrin
gert um den Preis frei Grenze, entsprechen . Diese
Schwellenpreise wurden für das Milchwirtschaftsjahr
1979/80 aufgrund der Verordnung (EWG) Nr.
1268/79 des Rates vom 25 . Juni 1979 (4) festgesetzt .

In der Verordnung (EWG) Nr. 2915/79 zur Berech
nung der Abschöpfung auf bestimmte gleichartige Er
zeugnisse werden jedoch Sonderbestimmungen vorge
sehen . Die Bezeichnung dieser Erzeugnisse sowie die
Methode zur Berechnung der auf sie anwendbaren
Abschöpfungen sind in Anhang II und in den Arti
keln 2 bis 7 der Verordnung angegeben . Diese Me
thode besteht darin , die Summen der verschiedenen
in den genannten Artikeln festgelegten Teilbeträge zu
ermitteln .

Aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 1073/68 der
Kommission vom 24. Juli 1968 über die Durchfüh
rungsbestimmungen zur Ermittlung der Preise frei
Grenze sowie zur Festsetzung der Abschöpfungen für
Milch und Milcherzeugnisse (5) wird der Teilbetrag der

Abschöpfung, die unter Anwendung eines Koeffizien
ten , der das Gewichtsverhältnis zwischen dem in dem
Erzeugnis enthaltenen Milchpulver einerseits und
dem eigentlichen Erzeugnis andererseits ausdrückt,
ermittelt wird, für die in Anhang II zur Verordnung
(EWG) Nr. 2915/79 aufgeführten Erzeugnisse der Ta
rifstelle 04.02 B I b) in der Weise errechnet, daß der
Grundbetrag mit der in dem Erzeugnis enthaltenen
Milchpulvermenge multipliziert wird. Das gleiche gilt
für die Erzeugnisse der Tarifstelle 04.02 B II b) in be
zug auf den Teilbetrag der Abschöpfung, der unter
Anwendung eines Koeffizienten ermittelt wird, der
das Gewichtsverhältnis zwischen den in dem Erzeug
nis enthaltenen Milchbestandteilen einerseits und
dem eigentlichen Erzeugnis andererseits zum Aus
druck bringt.

Der Grundbetrag muß einem Hundertstel der für je
des Erzeugnis in Artikel 9 Absatz 1 zweiter Unterab
sätz und Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung
(EWG) Nr. 1073/68 genannten Abschöpfung entspre
chen .

Für die Erzeugnisse der Gruppe 11 mit Ursprung in
und Herkunft aus den dritten Ländern , für die festge
stellt wird, daß der Preis bei der Einfuhr in die Ge
meinschaft für diese Erzeugnisse je 100 kg nicht nied
riger ist als 181,34 ECU bei Erzeugnissen der Tarif
stelle 04.04 E I b) 2, als 193,43 ECU bei Erzeugnissen
der Tarifstelle 04.04 E I b) 3 oder als 175,30 ECU bei
Erzeugnissen der Tarifstelle 04.04 E I b) 4 wird die
Abschöpfung für 100 kg des Erzeugnisses in Artikel
11 der Verordnung (EWG) Nr. 2915/79 bestimmt.

Innerhalb der im Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 2915/79 genannten Zollkontingente ist
die Abschöpfung für 100 kg eines Erzeugnisses der
Gruppe Nr. 10 oder Nr. 11 , das unter die Tarifstellen
04.04 E I b) 1 (aa), 04.04 E I b) 1 (bb), 04.04 E I b) 1
(cc) und 04.04 E I b) 5 (aa) fällt, gleich 12,09 ECU .
Solange festgestellt wird, daß bei der Einfuhr nach der
Gemeinschaft eines gleichartigen Erzeugnisses, für das
die Abschöpfung nicht der auf sein Leiterzeugnis an
wendbaren Abschöpfung entspricht, der Preis dieses
Erzeugnisses erheblich unter demjenigen Preis liegt,
der in einem normalen Verhältnis zum Preis des Leit
erzeugnisses stehen würde, muß die Abschöpfung der
Summe von zwei Teilbeträgen entsprechen, nämlich :
— einem Teilbetrag, der dem Betrag entspricht, der

sich aus den auf das betreffende gleichartige Er
zeugnis anwendbaren Bestimmungen der Artikel 2
bis 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2915/79 ergibt ;

— einem zusätzlichen Teilbetrag, der auf einem Ni
veau festgelegt wird, das unter Berücksichtigung
der Zusammensetzung und Qualität der gleicharti
gen Erzeugnisse die Wiederherstellung des norma
len Preisverhältnisses bei der Einfuhr nach der
Gemeinschaft ermöglicht.

(') ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 13 .
P) ABl . Nr. L 204 vom 28 . 7 . 1978 , S. 6 .
(>) ABl . Nr. L 329 vom 24. 12. 1979, S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 161 vom 29 . 6. 1979, S. 7 .
(5) ABl . Nr. L 180 vom 26 . 7. 1968, S. 25 .
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weise aufgrund des Wertes der in dem betreffenden
Leiterzeugnis enthaltenen Rohstoffe ermittelt werden,
der unter Zugrundelegung der Preise derjenigen
Milcherzeugnisse errechnet wird, für die Preise sowie
Angaben über die durchschnittlichen Verarbeitungs
kosten und Rendements zur Verfügung stehen.
Ausnahmsweise kann ein Preis frei Grenze während
eines begrenzten Zeitabschnitts in unveränderter
Höhe aufrechterhalten werden, wenn der Preis für
eine bestimmte Qualität bzw. ein bestimmtes Ur
sprungsland, der zur vorherigen Ermittlung des Prei
ses frei Grenze zugrunde gelegt wurde, für die Festset
zung des folgenden Preises frei Grenze nicht erneut
zur Kenntnis der Kommission gelangt ist, und wenn
die verfügbaren Preise, die nach Ansicht der Kommis
sion nicht repräsentativ genug für die tatsächliche
Markttendenz sind, zu plötzlichen und erheblichen
Änderungen des Preises frei Grenze führen würden.

Gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 804/68 wird das in dieser Verordnung vorgese
hene Zolltarifschema in den Gemeinsamen Zolltarif
übernommen.

Aufgrund von Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr.
1073/68 werden die Abschöpfungen für einen Zeitab
schnitt von 15 Tagen festgesetzt. Sie können im Ver
lauf dieses Zeitabschnitts geändert werden, wenn sich
dies als notwendig erweist. Die Abschöpfung gilt so
lange, bis eine andere angewandt wird.

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsre
gelung zu erlauben, ist bei der Berechnung der Ab
schöpfungen zugrunde zu legen :
— für die Währungen, die untereinander zu jedem

Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v.H. gehalten werden, ein
Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche Pa
rität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums für die Wäh
rungen der Gemeinschaft entsprechend vorstehen
dem Gedankenstrich festgestellt wird.

Aus der Anwendung dieser Bestimmungen ergibt
sich , daß die Abschöpfungen für Milch und Milcher
zeugnisse wie im Anhang zu dieser Verordnung ange
geben festgesetzt werden müssen —

Für die Erzeugnisse, für die der Zollsatz im GATT
konsolidiert worden ist, muß die Abschöpfung auf
grund von Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 804/68 auf den Betrag dieser Konsolidierung be
grenzt werden .

Aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 1073/68 muß
für die einzelnen in Anhang I der Verordnung (EWG)
Nr. 2915/79 definierten Leiterzeugnisse ein Preis frei
Grenze ermittelt werden . Diese Preise müssen für han
delsübliche Erzeugnisse von einwandfreier Qualität
und Beschaffenheit bestimmt werden .

Die Preise frei Grenze müssen aufgrund der günstig
sten Einkaufsmöglichkeiten im internationalen Han
del ermittelt werden, die für die in Artikel 1 Buch
stabe a) 2 und Buchstaben b) bis g) der Verordnung
(EWG) Nr. 804/68 genannten Erzeugnisse gelten , mit
Ausnahme der gleichartigen Erzeugnisse, für die die
Abschöpfung nicht der Abschöpfung ihrer Leiterzeug
nisse entspricht. Bei Feststellung dieser günstigsten
Einkaufsmöglichkeiten muß die Kommission allen
Informationen über die Preise frei Grenze der Gemein
schaft für die Erzeugnisse aus dritten Ländern und
über die Preise auf den Märkten dieser dritten Länder
Rechnung tragen , von denen sie direkt oder über die
Mitgliedstaaten Kenntnis erhalten hat.

Dabei dürfen jedoch Informationen, die sich auf eine
geringe und für den Warenverkehr mit dem betreffen
den Erzeugnis nicht repräsentative Menge sowie auf
diejenigen Mengen beziehen, bei denen die Kommis
sion aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung bzw.
der verfügbaren Informationen annehmen kann, daß
der betreffende Preis nicht repräsentativ für die tat
sächliche Markttendenz ist, nicht berücksichtigt wer
den .

Die zugrunde gelegten Preise müssen berichtigt wer
den , wenn sie nicht frei Grenze der Gemeinschaft
bzw. für handelsübliche Erzeugnisse von einwand
freier Qualität und Beschaffenheit gelten . Für ein
gleichartiges Erzeugnis, für das die Abschöpfung der
auf sein Leiterzeugnis anwendbaren Abschöpfung ent
spricht, muß eine Berichtigung in der Weise vorge
nommen werden , daß insbesondere die Unterschiede
hinsichtlich der Zusammensetzung, Reife , Qualität
und Aufmachung zwischen dem betreffenden gleichar
tigen Erzeugnis und seinem Leiterzeugnis berücksich
tigt werden . Die Berichtigungen hinsichtlich der Zu
sammensetzung müssen in der Weise errechnet wer
den, daß der Unterschied zwischen dem Wert der
Milchbestandteile des Leiterzeugnisses und demjeni
gen des betreffenden gleichartigen Erzeugnisses mit
dem Wert einer Gewichtseinheit des betreffenden
Milchbestandteils im internationalen Handel multipli
ziert wird . Die übrigen Berichtigungen müssen unter
Berücksichtigung des Unterschieds zwischen dem
Wert der betreffenden Merkmale des Leiterzeugnisses
auf dem Markt der Gemeinschaft und dem Wert der
entsprechenden Merkmale des betreffenden gleicharti
gen Erzeugnisses auf diesem Markt errechnet werden .

Falls keine Informationen über die Preise zur Verfü
gung stehen, kann der Preis frei Grenze ausnahms

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
804/68 genannten Einfuhrabschöpfungen sind im
Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 27. Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident



Nr. L 337/56 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 29 . 12 . 79

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27, Dezember 1979 zur Festsetzung der Einfuhr
abschöpfungen für Milch und Milcherzeugnisse

(ECU/100 kg Eigengewicht, ausgenommen andere Angaben)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Kode Höhe der Abschöpfung

04.01 A I a)
04.01 A I b)
04.01 A II a) 1
04.01 A II a) 2
04.01 A II b) 1
04.01 A II b) 2
04.01 B I
04.01 B II
04.01 B III
04.02 A I

04.02 A II a) 1
04.02 A II a) 2
04.02 A II a) 3
04.02 A II a) 4
04.02 A II b) 1
04.02 A II b) 2
04.02 A II b ) 3
04.02 A II b) 4
04.02 A III a) 1
04.02 A III a) 2
04.02 A III b) 1
04.02 A III b) 2
04.02 Bla)
04.02 B I b ) 1 aa)
04.02 B I b) 1 bb)
04.02 B I b ) 1 cc)
04.02 B I b) 2 aa)
04.02 B I b ) 2 bb)
04.02 B I b) 2 cc)
04.02 B II a)
04.02 B II b) 1

0110
0120
0130
0140
0150
0160
0200
0300
0400
0500
0620
0720
0820
0920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
2220
2320
2420
2520
2620
2720
2820
2910
3010
3110
3210
3321
3420
3521
3619
3719
3800
3900
4000
4120
4410
4510
4610
4710
4835

25,47
23,06
23,06
28,78
21.85
27,57
62,52

132,26
204,41

14.86
99,84

'159,81
162,23>
173,13
92,59 .

152,56
154,98
165,8«
23,89
32,25

132,26
204,41

36,27
0,9259 (»)
1,5256 (")
1,6588' (»)
0,9259 ( 12 )
,1,5256 ( 12)
1 ,65 8*8 ( 12 )

39,10
1,3226 ( 12)
2,0441 ( 12)

240,48'
293,39

1'8,13
175,24 (13 )

18,13
175,24 ( 13 )
175,24 ( 13 )
175,24
179,12 (u)
158,46
36,27

14333
159,22
255,94
179,12
191,38 ( 19)

per kg
per kg
per kg
per kg
per kg
per kg

per kg
per kg04.02 B II b) 2

04.03 A
04.03 B

04.04 A I a ) 1
04.04 A I a) 2
04.04 A I b ) 1 aa)
04.04 A I b ) 1 bb)
04.04 A I b ) 2
04.04 A II
04.04 B
04.04 C
04.04 D I
04.04 D II a) 1
04.04 D IIa) 2
04.04 D II b)
04.04 E I a)
04.04 E I b ) 1
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(ECU/100 kg Eigengewicht, ausgenommen andere Angaben)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Kode Höhe der Abschöpfung

04.04 E I b) 2 aa)
04.04 E I b) 2 bb)
04.04 E I b) 3
04.04 E I b) 4
04.04 E I b) 5
04.04 E I c) 1
04.04 EIc) 2
04.04 E II a)
04.04 E II b)
17.02 A II ( 18)
21.07 F I
23.07 B I a) 3
23.07 B I a) 4
23.07 BIb) 3
23.07 B I c) 3
23.07 B II

4922
5022
5030
5060
5120
5210
5250
5310
5410
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100

149,02 ( 15)
149,02 (*«)
149,02 ( 17)
149,02 ( 17)
149,02 ( 19)
111,77
245,74
179,12
245,74

27 >54
27,54'
71,86
93,16
87,19
71,73'
93,16

Für die Fußnoten (') bis ( 10 ) siehe Fußnoten ( l ) bis ('") der Verordnung (EWG ) Nr. 2915/79 des Rates (ABl . Nr.
L 329 vom 24 . 12. 1979).

(u ) Die Abschöpfung für 100 kg der zu dieser Tarifstelle gehörenden Ware entspricht der Summe der folgenden
Teilbeträge :
a) dem je Kilogramm angegebenen Betrag, multipliziert mit dem Gewicht der in 100 kg der Ware ent

haltenen Milch und Rahm ;
b) 7,25 ECU ;
c) 10,19 ECU.

(") Die Abschöpfung für 100 kg der zu dieser Tarifstelle gehörenden Ware entspricht der Summe der folgenden
Teilbeträge :
a) dem je Kilogramm angegebenen Betrag, multipliziert mit dem Gewicht der in 100 kg der Ware ent

haltenen Milch und Rahm ;
b) 10,19 ECU.

( 13 ) Die Abschöpfung ist auf 9,07 ECU für 100 kg Eigengewicht beschränkt .
(") Die Abschöpfung ist auf 6 v.H. des Zollwerts für 100 kg Eigengewicht beschränkt.
( 15) Die Abschöpfung ist beschränkt auf 64,27 ECU je 100 kg Eigengewicht bei der Einfuhr, je nach Fall , aus

Finnland, Österreich, Rumänien und der Schweiz (geänderte Verordnung (EWG) Nr. 1054/68).
(") Die Abschöpfung ist beschränkt auf 88,45 ECU je 100 kg Eigengewicht bei der Einfuhr, je nach Fall , aus

Finnland, Österreich , Rumänien und der Schweiz (geänderte Verordnung (EWG) Nr. 1054/68).
(") Die Abschöpfung ist beschränkt auf 52,18 ECU je 100 kg Eigengewicht bei der Einfuhr, je nach Fall , aus

Bulgarien , Ungarn, Rumänien und der Türkei (geänderte Verordnung (EWG) Nr. 1054/68).
(w) Laktose und Laktosesirup der Tarifstelle 17.02 A I unterliegen auf Grund der Verordnung (EWG ) Nr . 2730/75

der gleichen Abschöpfung wie Laktose und Laktosesirup der Tarifstelle 17.02 A II.
(") Innerhalb der im Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2915/79 genannten Zollkontingente ist die

Abschöpfung für 100 kg Eigengewicht gleich 12,09 ECU.

NB ; Für Tairifraumiraer 04.04 ist der für die Umrechnung der ECU, auf die im Text der
Unterteilungen dieser Tarifnummer Bezug genommen wird, in die nationalen Währungen
anzuwendende Umrechnungskurs, in Abweichung von der Allgemeinen Vorschrift C 3
in Teil I Titel I des Gemeinsamen Zolltarifs, der repräsentative Umrechnungskurs,
wenn ein solcher gemäß der Verordnung Nr. 129 des Rates über dien Wert der ECU
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwendenden Umrechnungskurse
festgesetzt ist (ABl . Nr. 106 vom 30. 10. 1962, S. 2553/62).
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3007/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

Angebotspreise und Notierungen, von denen die Kom
mission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung der
gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im Anhang
zu dieser Verordnung angegeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 547/79 (2), insbe
sondere auf Artikel 13 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen und Wei
zen und Roggen, Grobgrieß und Feingrieß von Wei
zen zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der
Verordnung (EWG) Nr. 1658/79 (3) und den später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt.
Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1658/79 enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b)
und c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten
Erzeugnisse zu erhebenden Abschöpfungen werden
im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(!) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7 . 1979, S. 1 .
P ) ABl . Nr. L 193 vom 1 . 8 . 1979, S. 5 .



29 . 12. 79 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 337/59

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung der auf Ge
treide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren Einfuhrab

schöpfungen

(ECU/Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung Abschöpfungen

10.01 A
10.01 B
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07 A
10.07 B

10.07 C
10.07 D
11.01 A
11.01 B
1 1 .02 A I a)

1 1 .02 A I b)

Weichweizen und Mengkorn
Hartweizen
Roggen
Gerste
Hafer
Mais, anderer als Hybridmais zur
Aussaat
Buchweizen

Hirse aller Art, ausgenommen
Sorghum
Sorghum
Anderes Getreide
Mehl von Weizen und Mengkorn
Mehl von Roggen
Grobgrieß und Feingrieß
von Hartweizen

Grobgrieß und Feingrieß
von Weichweizen

75.73
109,53 (1)(5 )
66.74 (<>)
69,69
79,43

89,13 (2)(3 )
3,80

63,10 (4 )
81,82 (<)
0 (*)

119,96
107,36

183,06

128,47

') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemein
schaft befördert wird, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

2 ) Für Mais mit Ursprung in den AK.P oder den ÜLG , der in die überseeischen Departements
der Republik Frankreich eingeführt wird , wird die Abschöpfung um 7,25 ECU je Tonne
gemäß Verordnung (EWG) Nr. 706/76 verringert .

5) Für Mais mit Ursprung in den AK.P oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in
die Gemeinschaft um 1,81 ECU je Tonne verringert .

4) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP oder ÜLG wird die Abschöpfung bei der
Einfuhr in die Gemeinschaft um 50 % verringert .

5) Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je
Tonne verringert .

') Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen, der vollständig in der Türkei erzeugt und unmit
telbar aus diesem Land in die Gemeinschaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen
(EWG) Nr. 1180/77 des Rates und ( EWG) Nr. 2622/71 der Kommission bestimmt.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3008/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl
und Malz hinzugefügt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf ' die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 547/79 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Prämien , die den Abschöpfungen für Getreide
und Malz hinzugefügt werden, sind durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1 659/79 (3 ) und die später zu ihrer
Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt wor
den .

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien, die den Abschöpfungen hinzugefügt werden ,
wie im Anhang dieser Verordnung angegeben abgeän
dert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämien, die den nach Artikel 1 5 der Verordnung
(EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten Abschöp
fungen für Einfuhren von Getreide und Malz hinzuzu
fügen sind, sind in den Anhängen festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am L Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(») ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7 . 1979, S. 1 .
h) ABl . Nr. L 193 vom 1 . 8 . 1979, S. 7.



29 . 12. 79 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 337/61

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 über die Festsetzung der Prämien, die
den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(ECU/ Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

laufender
Monat

1

1 . Term.

2

2. Term.

3

3 . Term .

4

10.01 A

10.01 B

10.02

10.03

10.04

10.05 B
10.07 A

10.07 B

10.07 C

10.07 D
11.01 A

Weichweizen und Mengkorn
Hartweizen

Roggen
Gerste

Hafer

Mais, anderer als Hybridmais zur Aussaat
Buchweizen

Hirse aller Art, ausgenommen Sorghum
Sorghum
Anderes Getreide

Mehl von Weizen und Mengkorn

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Malz

(ECU/ Tonne)

- Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

laufender
Monat

1

1 . Term .

2

2. Term .

3

3 . Term .
4

4 . Term .
5

1 1 .07 A I (a)

1 1 .07 A I (b)

1 1 .07 A II (a)

1 1 .07 A II (b)

J 1 .07 B

Malz aus Weizen, ungeröstet, in Form von
Mehl

Malz aus Weizen, ungeröstet, außer in Form
von Mehl

Malz, anderes als aus Weizen, ungeröstet, in
Form von Mehl

Malz, anderes als aus Weizen, ungeröstet,
außer in Form von Mehl

Malz, geröstet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3009/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Änderung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung

Auf Grund der heutigen cif-Preise und der heutigen
cif-Preise für Terminkäufe und unter Berücksichti
gung der voraussichtlichen Marktentwicklung ist es
erforderlich, den zur Zeit geltenden Betrag, um den
die Erstattung für Getreide berichtigt wird, abzuän
dern —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ( 1 ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 547/79 (2), insbe
sondere auf Artikel 16 Absatz 4 zweiter Unterabsatz
vierter Satz,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die Grundregeln für
die Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von
Getreide und über die Kriterien für die Festsetzung
des Erstattungsbetrags (3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der Betrag, um den die Erstattung für Getreide berich
tigt wird, ist durch die Verordnung (EWG) Nr. 2892/
79 (4 ) festgesetzt worden .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Betrag, um den die nach Artikel 16 Absatz 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetz
ten Erstattungen für Getreide zu berichtigen sind, fest
gesetzt im Anhang der Verordnung (EWG) Nr.
2892/79, wird wie im Anhang angegeben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 28 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(>) ABI . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 188 vom 26. 7 . 1979, S. 1 .
(3 ) ABl . Nr. L 281 vom 1.11 . 1975, S. 78 .
h) ABl . Nr. L 325 vom 21 . 12 . 1979, S. 30 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Änderung der bei der Erstat
tung für Getreide anzuwendenden Berichtigung

(ECU / Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

laufender
Monat

1

1 . Term .
2

2 . Term .
3

3 . Term .
4

4 . Term .
5

5 . Term .
6

6 . Term .
7

10.01 A

10.01 B

10.02

10.03

10.04

10.05 B

10.07 C

11.01 A

11.01 B

1 1 .02 A I a)

1 1 .02 A I b)

Weichweizen und Mengkorn
Hartweizen

Roggen
Gerste

Hafer

Mais, anderer als Hybridmais
zur Aussaat

Sorghum
Mehl von Weichweizen

Mehl von Roggen
Grobgrieß und Feingrieß von
Hartweizen

Grobgrieß und Feingrieß von
Weichweizen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3010/79 DER KOMMISSION
vom 28 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Weiß- und Rohzucker

von denen die Kommission Kenntnis hat, führt zu
einer Änderung der gegenwärtig gültigen Abschöpfun
gen, wie im Anhang zu dieser Verordnung angege
ben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
3330/74 genannten Abschöpfungen auf Rohzucker
der Standardqualität und auf Weißzucker sind im An
hang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 29 . Dezember 1979 in
Kraft.

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des
Rates vom 19 . Dezember 1974 über die gemeinsame
Marktorganisation für Zucker ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1396/78 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker
zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1328/79 (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2947/79 (4), festge
setzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1328 /79 enthaltenen Bestimmungen auf die Angaben,

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 28 . Dezember 1979
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

( 1 ) ABl . Nr. L 359 vom 31 . 12 . 1974, S. 1 .
( 2) ABl . Nr. L 170 vom 27 . 6 . 1978 , S. 1 .
( 3 ) ABl . Nr. L 162 vom 30 . 6 . 1979 , S. 85 .
(4 ) ABl . Nr. L 334 vom 28 . 12 . 1979, S. 42 .

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 28 . Dezember 1979 zur Festsetzung der Einfuhrab
Schöpfungen für Weiß- und Rohzucker

(ECU/ 100 kg)

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Abschöpfungs
betrag

17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest :

A. Weißzucker ; Zucker, aromatisiert oder gefärbt
B. Rohzucker

18,47
14,67 ( i)

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn der Rendementwert des eingeführten Rohzuckers
von 92 v . H. abweicht, wird der nach den Bestimmungen des Artikels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 837/68 berechnete Abschöp
fungsbetrag angewandt.



29 . 12. 79 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 337/65

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3011 /79 DER KOMMISSION
vom 20 . Dezember 1979

zur Festsetzung der Koeffizienten zur Berechnung der Abschöpfungen für abge
leitete Erzeugnisse auf dem Geflügelfleischsektor und zur Aufhebung der Verord

nung Nr. 199/67/EWG

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Geflügelfleisch ( l ), geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 369/76 (2), insbeson
dere auf Artikel 5 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2778/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2299/77 (4), sind die Vorschrif
ten für die Berechnung der Abschöpfung und des Ein
schleusungspreises für Geflügelfleisch festgelegt wor
den .

Die Verordnung Nr. 199/67/EWG der Kommis
sion (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 2700/78 ( 6), hat die Koeffizienten festgesetzt, die
das in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2777/75 genannte Verhältnis ausdrücken .
Diese Koeffizienten wurden nach Maßgabe des Ge
wichtsverhältnisses zwischen den verschiedenen abge
leiteten Erzeugnissen und dem geschlachteten Geflü
gel sowie des durchschnittlichen Verhältnisses zwi
schen ihrem Handelswert berechnet .

Die in Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
2777/75 vorgesehene jährliche Uberprüfung dieser
Angaben führt zu der Feststellung, daß wesentliche
Änderungen eingetreten sind . Es empfiehlt sich daher,
einige gegenwärtig angewendete Koeffizienten zu än
dern .

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2917/79 des Rates ( 7)
ist die Tarifstelle 16.02 B I des Gemeinsamen Zollta
rifs unterteilt worden , um neuen auf dem Markt er
schienenen Handelsaufmachungen Rechnung zu tra
gen . Es ist daher erforderlich , für diese Erzeugnisse
einen Koeffizienten festzusetzen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Geflügelfleisch und Eier —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Koeffizienten , die das in Artikel 5 Absatz 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 genannte Verhältnis
ausdrücken , sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Die Bezeichnungen , die in dieser Verordnung für die
verschiedenen Handelsaufmachungen für geschlachte
tes Geflügel verwendet werden , entsprechen den in
der Verordnung (EWG) Nr. 2778 /75 enthaltenen Be
zeichnungen .

Artikel 3

Die Verordnung Nr. 199/67/EWG wird aufgehoben .

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 20 . Dezember 1979
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

0 ) ABl . Nr. L 282 vom 1 . 11 . 1975, S. 77 .
(2) ABl . Nr. L 45 vom 21 . 2 . 1976, S. 3 .
(3) ABl . Nr. L 282 vom 1 . 11 . 1975, S. 84.
(«) ABl . Nr. L 271 vom 22. 10 . 1977, S. 1 .
H ABl . Nr. 134 vom 30 . 6 . 1967, S. 2831 /67.
(') ABl . Nr. L 324 vom 18 . 11 . 1978 , S. 25 . (7) ABl . Nr. L 329 vom 24. 12. 1979 , S. 16 .
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ANHANG

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Bezeichnung der abgeleiteten Erzeugnisse Koeffizient

Bezeichnung der für die
Ableitung herangezogenen

Erzeugnisse

1 2 3 4

01.05 Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perl
hühner), lebend :
B. andere :

I. Hühner

II . Enten

III . Gänse

IV. Truthühner

V. Perlhühner

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Hühner 70 v. H.

Enten 70 v. H.

Gänse 82 v. H.

geschlachtete Truthühner
geschlachtete Perlhühner

02.02 B. Geflügelteile (ausgenommen genießbarer Schlachtabfall) :
I. entbeinte Teile

II . nicht entbeinte Teile :

a) Hälften oder Viertel :
1 . von Hühnern

2 . von Enten
3 . von Gänsen
4. von Truthühnern
5 . von Perlhühnern

b) ganze Flügel , auch ohne Flügelspitzen

c) Rücken ; Hälse ; Rücken mit Hälsen ; Sterze ; Flü
gelspitzen

d) Brüste und Teile davon :
1 . von Gänsen
2 . von Truthühnern

3 . von anderem Geflügel
e) Schenkel und Teile davon :

1 . von Gänsen
2 . von Truthühnern :

aa) Unterschenkel und Teile davon
bb) andere

3 . von anderem Geflügel
f) andere

C. genießbarer Schlachtabfall von Geflügel

2,00

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

0,65

0,45

1,50
1,60
1,65

1,45

0,75
1,35

1,55

2,00

0,45

Hühner 70 v. H.
Enten 70 v. H.
Gänse 75 v. H.
geschlachtete Truthühner
geschlachtete Perlhühner

Hühner 65 v. H.
Enten 63 v. H.
Gänse 75 v. H.

geschlachtete Truthühner
geschlachtete Perlhühner
Hühner 70 v. H.
Enten 70 v. H.
Gänse 75 v. H.
geschlachtete Truthühner
geschlachtete Perlhühner

Hühner 70 v. H.
Enten 70 v. H.
Gänse 75 v. H.
geschlachtete Truthühner
geschlachtete Perlhühner

Gänse 75 v. H.

geschlachtete Truthühner
Hühner 70 v. H.

Gänse 75 v. H.

geschlachtete Truthühner
geschlachtete Truthühner
Hühner 70 v . H.

Hühner 70 v . H.
Enten 70 v. H.
Gänse 75 v.H.
geschlachtete Truthühner
geschlachtete Perlhühner
Hühner 70 v. H.
Enten 70 v . H.
Gänse 75 v. H.
geschlachtete Truthühner
geschlachtete Perlhühner
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Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Bezeichnung der abgeleiteten Erzeugnisse Koeffizient

Bezeichnung der für die
Ableitung herangezogenen

Erzeugnisse

1 2 3 4

02.03 Geflügellebern , frisch, gekühlt, gefroren , gesalzen oder in
Salzlake :

A. Lebern von Mastgänsen oder Mastenten
B. andere

10,00
1,15

Gänse 82 v. H.
Hühner 70 v . H.
Enten 70 v . H.
Gänse 75 v. H.
geschlachtete Truthühner
geschlachtete Perlhühner

02.05 Schweinespeck, ausgenommen Schweinespeck mit mageren
Teilen (durchwachsener Schweinespeck), Schweinefett und
Geflügelfett, weder ausgepreßt noch geschmolzen noch mit
Lösungsmitteln ausgezogen , frisch , gekühlt, gefroren, gesal
zen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert :
C. Geflügelfett 1,00 Hühner 70 v. H.

Enten 70 v. H.
Gänse 75 v . H.
geschlachtete Truthühner
geschlachtete Perlhühner

15.01 Schweineschmalz, anderes Schweinefett und Geflügelfett, aus
gepreßt, ausgeschmolzen oder mit Lösungsmitteln ausgezo
gen :

B. Geflügelfett 1,20 Hühner 70 v. H.
Enten 70 v. H.
Gänse 75 v. H.
geschlachtete Truthühner
geschlachtete Perlhühner

16.02 Fleisch und Schlachtabfall , anders zubereitet oder haltbar
gemacht :
B. andere :

I. von Geflügel :
a) mit einem Anteil von 57 Gewichtshundertteilen

oder mehr an Fleisch von Geflügel (a)
1 . Fleisch oder Schlachtabfall enthaltend, nicht ge

gart ; Gemische von gegartem Fleisch oder
Schlachtabfall und nicht gegartem Fleisch oder
Schlachtabfall :

aa) ausschließlich Fleisch von Truthühnern ent
haltend

bb) andere

2 . andere

b) mit einem Anteil von 25 Gewichtshundertteilen
oder mehr, jedoch weniger als 57 Gewichtshundert
teilen an Fleisch von Geflügel (a)

c ) andere

2,00
2,00

2,20

1,20

0,70

geschlachtete Truthühner
Hühner 70 v. H.
Enten 70 v. H.
Gänse 75 v. H.
geschlachtete Perlhühner
Hühner 70 v. H.
Enten 70 v. H.
Gänse 75 v. H.
geschlachtete Truthühner
geschlachtete Perlhühner

Hühner 70 v. H.
Enten 70 v . H.
Gänse 75 v. H.
geschlachtete Truthühner
geschlachtete Perlhühner
Hühner 70 v . H.
Enten 70 v. H.
Gänse 75 v . H.
geschlachtete Truthühner
geschlachtete Perlhühner

( a) Bei der Bestimmung des Vomhundertsatzes an Geflügelfleisch wird das Gewicht der Knochen nicht mitgerechnet .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3012/79 DER KOMMISSION
vom 20 » Dezember 1979

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2261 /79 zur Festsetzung der Einschleu
sungspreise und Abschöpfungen für Geflügelfleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Geflügelfleisch ('), geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 369/76 (2 ), insbeson
dere auf Artikel 3 und Artikel 7 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit Verordnung (EWG) Nr. 3011 /79 der Kommis
sion ( 3 ) sind die Koeffizienten für die Berechnung der
Abschöpfungen für abgeleitete Erzeugnisse des Geflü
gelfleischsektors geändert worden . Es ist daher notwen
dig, die Einschleusungspreise und die Abschöpfungen

für die betreffenden Erzeugnisse, die durch Verord
nung (EWG) Nr. 2261 /79 der Kommission festgesetzt
wurden (4), entsprechend zu ändern .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Geflügelfleisch und Eier —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 2261 /79 wird
durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 20 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(») ABl . Nr. L 282 vom 1 . 11 . 1975, S. 77 .
0 ABl . Nr. L 45 vom 21 . 2 . 1976, S. 3 .
( 3 ) Siehe Seite 65 dieses Amtsblatts . («) ABl . Nr. L 261 vom 17 . 10 . 1979, S. 12.
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ANHANG

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
'Warenbezeichnung Einschleusungs

preis
Abschöpfungs

betrag

1 2 3 4

ECU/ 100 Stück ECU/100 Stück

01.05

81,73 12,50
21 ,, 85 4,73

Hausgeflügel (Hühner, Enten , Gänse, Truthühner und Perlhühner),
lebend :

A. mit einem Stückgewicht von höchstens 185 Gramm, genannt
„Küken" :
I. von Truthühnern oder von Gänsen

II . andere

B. andere :

I. Hühner

II . Enten

III . Gänse

IV. Truthühner

V. Perlhühner 1

ECU/100 kg ECU/ 100 kg

73,30
89,40

108 , TO
93,21

122,54

17,72
26,09
25,42

19,90
30,39

02.02 Hausgeflügel , nicht lebend, und genießbarer Schlachtabfall hiervon
( ausgenommen Lebern), frisch , gekühlt oder gefroren :

A. Geflügel , unzerteilt :

I. Hühner :

a ) gerupft, entdarmt, mit Kopf und Ständern, genannt „Hüh
ner 83 v.H."

b) gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit
Herz, Leber und Muskelmagen, genannt „Hühner 70
v.H."

c ) gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer , ohne
Herz, Leber und Muskelmagen, genannt „Hühner 65
v.H."

II . Enten :

a ) gerupft, ausgeblutet , geschlossen oder entdarmt, mit
Kopf und Paddeln , genannt „Enten 85 v.H."

b ) gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit
Herz , Leber und Muskelmagen, genannt „Enten 70 v.H."

c) gerupft, ausgenommen, ohne Kopf ' und Paddeln und
ohne Herz, Leber und Muskelmagen, genannt „Enten
63 v.H."

III . Gänse :

a ) gerupft, ausgeblutet, geschlossen, mit Kopf und Paddeln ,
genannt „Gänse 82 v.H."

b ) gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit oder
ohne Herz und Muskelmagen, genannt „Gänse 75 v.H."

IV. Truthühner

V. Perlhühner

92,09

104.71

114,09

105,18

127.72

141,91

154,29

144,52

133,15

175,06

22,26

25,32

27,58

30,69

37,27

41,41

36,31

38,01

28,43

43,41
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Nummer des
Gemeintamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung Einschleusungs

preis
Abschöpfungs

betrag

1 2 3 4

ECU/100 kg ECU/100 kg

02.02
(Fortsetzung)

B. Teile von Geflügel (ausgenommen genießbarer Schlachtabfall ) :
I. entbeint

II . nicht entbeint :

a ) Hälften oder Viertel :
1 . von Hühnern
2 . von Enten
3 . von Gänsen
4 . von Truthühnern
5 . von Perlhühnern

b ) ganze Flügel , auch ohne Flügelspitzen
c) Rücken ; Hälse ; Rücken mit Hälsen ; Sterze ; Flügelspit

zen

d ) Brüste und Teile davon :
1 . von Gänsen
2 . von Truthühnern
3 . von anderem Geflügel

e) Schenkel und Teile davon :
1 . von Gänsen
2 . von Truthühnern :

aa) Unterschenkel und Teile davon
bb ) andere

3 . von anderem Geflügel
f) andere

C. genießbarer Schlachtabfall

274,06

125,50
156,10
158,97
146,47
192,57

89,07

61,66

216,78
213.04
172,77

209,55

99,86
179,75
162,30
274,06

61,66

68,98

30,34
45,55
41,81
3:1 ; 27
47,75
22,42

15,52

57,02
45,49
41,78

55,11

21,32
38,38
39,25
68,98

15,52

02.03 Geflügellebern , frisch , gekühlt, gefroren, gesalzen oder in Salzlake :
A. Fettlebern von Gänsen oder Enten

B. andere

1 542,90

157,58

363.10

39,66

02.05 Schweinespeck, ausgenommen Schweinespeck mit mageren Teilen
( durchwachsener Schweinespeck )', Schweinefett und Geflügelfett ,
weder ausgepreßt noch ausgeschmolzen , noch mit Lösungsmitteln
ausgezogen , frisch , gekühlt, gefroren , gesalzen , in Salzlake, getrock
net oder geräuchert :

C. Geflügelfett 137,03 34,49

15.01 Schweineschmalz , anderes Schweinefett und Geflügelfett, ausge
preßt, ausgeschmolzen oder mit Lösungsmitteln ausgezogen :
B. Geflügelfett , ausgepreßt oder ausgeschmolzen 164,44 41,39

16.02 Fleisch und Schlachtabfall , anders zubereitet oder haltbar gemacht :

B. andere :

I. von Geflügel :
a ) mit einem Anteil von 57 Gewichtshundertteilen oder mehr

an Fleisch von Geflügel ( a ) :
1 . Fleisch oder Schlachtabfall enthaltend , nicht gegart ;

Gemische von gegartem Fleisch oder Schlachtabfall und
nicht gegartem Fleisch oder Schlachtabfall :
aa ) ausschließlich Fleisch von Truthühnern enthaltend
bb ) andere

2 . andere
b ) mit einem Anteil von 25 Gewichtshundertteilen oder

mehr, jedoch weniger als 57 Gewichtshundertteilen an
Fleisch von Geflügel ( a )

c ) andere

266,30
276,00
301,47

164,44
95,92

56,86
72,03
75,88

41,39
24,14

(a) Bei der Bestimmung des Vomhundertsatzes an Geflügelfleisch wird das Gewicht der Knochen nicht mitgerechnet .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3013/79 DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 1979

zur Änderung der Währungsausgleichsbeträge für abgeleitete Erzeugnisse auf
dem Geflügelfleischsektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 974/71 des
Rates vom 12. Mai 1971 über bestimmte konjunktur
politische Maßnahmen, die in der Landwirtschaft im
Anschluß an die vorübergehende Erweiterung der
Bandbreiten der Währungen einiger Mitgliedstaaten
zu treffen sind ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 987/79 (2 ), insbesondere auf Arti
kel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die mit der Verordnung (EWG) Nr. 974/71 eingeführ
ten Währungausgleichsbeträge sind durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2140/79 der Kommission vom
28 . September 1979 (*), zuletzt geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr. 2979/79 (4), festgesetzt worden .
Verschiedene Koeffizienten zur Berechnung der Ab
schöpfungen für abgeleitete Erzeugnisse auf dem Ge
flügelfleischsektor sind durch Verordnung (EWG) Nr.
3011 /79 der Kommission vom 20 . Dezember 1979 (5)

geändert worden . Es ist zweckmäßig, diese Änderung
bei der Berechnung der Währungsausgleichsbeträge
zu berücksichtigen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Geflügelfleisch und Eier —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Währungsausgleichsbeträge für die Erzeugnisse
der Tarifstellen 02.02 B II d) und 02.02 B II e) des
Gemeinsamen Zolltarifs, die in Anhang I Teil 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 2140/79 angegeben sind, wer
den (vorbehaltlich einer Änderung dieser Beträge
nach Maßgabe der Entwicklung der Wechselkurse
gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
974/71 ) durch die im Anhang dieser Verordnung auf
geführten Beträge ersetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 20 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 106 vom 12. 5 . 1971 , S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 123 vom 19 . 5 . 1979, S. 9 .
(3 ) ABl . Nr. L 247 vom 1 . 10 . 1979, S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 336 vom 29 . 12 . 1979 .
(5 ) Siehe Seite 65 dieses Amtsblatts .

\
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ANNEXE — ANNEX — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE —

SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE — POULTRY
SEKTOR GEFLÜGELFLEISCH — SETTORE POLLAME

SECTOR PLUIMVEE — FJERKRÆKØD
Montants compensatoires monétaires — Monetary compensatory amounts

Währungsausgleichsbeträge — Importi compensativi monetari
Monetaire compenserende bedragen — Monetære udligningsbeløb

Numéro du tarif douanier commun

CCT heading No
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs

Numero della tariffa doganale comune
Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief

Position i den fælles toldtarif

Montants à percevoir à l' importation
et à octroyer à l'exportation

Amounts to be charged on imports
and granted on exports

Beträge , die bei der Einfuhr erhoben
und bei der Ausfuhr gewährt werden
Importi da riscuotere all'importazione

e da concedere all'esportazione
Bij de invoer te heffen en bij de uitvoer

te verstrekken bedragen
Beløb, der skal opkræves ved indførsel

og ydes ved udførsel

Montants à octroyer à l' importation
et à percevoir à l'exportation

Amounts to be granted on imports
and charged on exports

Beträge, die bei der Einfuhr gewährt und
bei der Ausfuhr erhoben werden

Importi da concedere all'importazione
< e da riscuotere all'esportazione

Bij de invoer te verstrekken en bij
de uitvoer te heffen bedragen

Beløb, der skal ydes ved indførsel
og opkræves ved udførsel

Deutschland

DM

Belgique/
Luxembourg

FB/Flux

Nederland

Fl.

United Kingdom

S.

Ireland

£

Italia

Lit

France

FF

1 2 3 4 5 6 7 8

— 100 kg —

02.02 B II d) 1
02.02 B II d) 2
02.02 B II d) 3
02.02 B II e) 1
02.02 B II e) 2 aa)
02.02 B II e) 2 bb)
02.02 B II e) 3

20,75
15,16

14,70

20,05

7,11

12,79

13,81

58,7

42,9

41.6

56.7

20,1

36,2

39,1

4,05
2,96

2,87
3,92

1,39

2,49

2,70

4,024

2,940

2,850

3,890

1,378

2,481

2,677

6 294

-» 4 599

4 458

6 085

2 156

3 881

4 188

15,68
11,45
11,10

15,15
5,37

9,66

10,43
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3014/79 DER KOMMISSION
vom 27 . Dezember 1979

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2140/79 betreffend bestimmte Wäh
rungsausgleichsbeträge für Milch und Milcherzeugnisse

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Teil 5 von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr.
2140/79 wird

— die Tarifstelle „04.04 E I b) 1 bb)" des
Gemeinsamen Zolltarifs durch die Tarifstelle
„04.04 E I b) 1 " ersetzt ;

— in Spalte 3 („Fußnoten") für die Erzeugnisse, die
unter die Tarifstellen „04.04 E I b) 1 und 04.04 E I
b) 5" fallen, die Fußnote „ 13" angefügt ;

— nach der Fußnote „ 12" folgende Fußnote „ 13" an
gefügt :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 974/71 des
Rates vom 12. Mai 1971 über bestimmte konjunktur
politische Maßnahmen, die in der Landwirtschaft im
Anschluß an die vorübergehende Erweiterung der
Bandbreiten der Währungen einiger Mitgliedstaaten
zu treffen sind ( ! ), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 987/79 (2 ), insbesondere auf Arti
kel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die mit der Verordnung (EWG) Nr. 974/71 eingeführ
ten Währungsausgleichsbeträge sind mit der Verord
nung (EWG) Nr. 2140/79 der Kommission vom
28 . September 1979 (3 ), zuletzt geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr. 3013/79 (4), festgesetzt worden .
Gemäß Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2915/79
des Rates vom 18 . Dezember 1979 zur Festlegung der
Erzeugnisgruppen und der besonderen Vorschriften
für die Berechnung der Abschöpfungen für Milch und
Milcherzeugnisse (5 ) unterliegen bestimmte Käsesorten
ab 1 . Januar 1980 einer Zollkontingentregelung, vor
ausgesetzt, daß in ECU ausgedrückte Mindestpreise
eingehalten werden .

Folglich ist es nicht notwendig, von diesem Zeitpunkt
an auf die betreffenden Käsesorten Währungsaus
gleichsbeträge anzuwenden .

„(u) Auf die bis zur Höhe der in Artikel 9 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 2915/79 genannten Zoll
kontingente eingeführten Käsearten ist kein
Währungsausgleichsbetrag anwendbar."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 27 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 106 vom 12 . 5 . 1971 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr. L 123 vom 19 . 5 . 1979 , S. 9 .
(3 ) ABl . Nr. L 247 vom 1 . 10 . 1979, S. 1 .
(4 ) Siehe Seite 71 dieses Amtsblatts .
(5 ) ABl . Nr. L 329 vom 24 . 12. 1979, S. 1 .



Nr. L 337/74 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 29 . 12. 79

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3015/79 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1979

zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 1725/79 und (EWG) Nr. 1726/79 hin
sichtlich des Anwendungszeitpunkts der neuen Vorschriften über die Gewäh

rung von Beihilfen für Magermilch und Magermilchpulver

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/78 des
Rates vom 27 . Juni 1978 über die gemeinsame Markt
organisation für Milch und Milcherzeugnisse ('), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1761 /78 (2 ), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 5 und
Artikel 10 Absatz 3 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Bestimmte Mitgliedstaaten haben noch nicht die ver
waltungstechnischen Voraussetzungen schaffen kön
nen , um bestimmte neue Bedingungen der Verord
nung (EWG) Nr. 1725/79 der Kommission vom
26 . Juli 1979 über die Durchführungsbestimmungen
zur Gewährung von Beihilfen für zu Mischfutter verar
beitete Magermilch und zur Kälberfütterung bestimm
tes Magermilchpulver ( 3 ) sowie die Anpassungen be
stimmter anderer Vorschriften , die in der Verordnung
(EWG) Nr. 1726/79(4), geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2349 /79 (5 ), vorgesehen sind , ab
1 . Januar 1980 anzuwenden . Folglich erscheint es ge
rechtfertigt, deren Anwendung um zwei Monate zu ver
schieben .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

„Artikel 5

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in
Kraft .

Sie ist anwendbar hinsichtlich der Änderungen

— der Verordnung (EWG) Nr. 1624/76, und
zwar :

a) der neuen Fassung von Artikel 2 Absätze 1
und 4 der vorgenannten Verordnung auf
Magermilchpulver, für das die Ausfuhrzoll
förmlichkeiten ab 1 . März 1980 erfüllt wer
den,

b) der neuen Fassung von Artikel 2 Absatz 5
der vorgenannten Verordnung auf Mager
milchpulver, das ab 1 . März 1980 im Be
stimmungsmitgliedstaat denaturiert oder zu
Mischfutter verarbeitet wird. Hinsichtlich
der Bestimmungen über die Kontrolle des
Magermilchpulvers in unverarbeitetem Zu
stand oder in Form einer Mischung bleiben
jedoch die am 29 . Februar 1980 geltenden
Bestimmungen in Kraft, soweit es sich um
Erzeugnisse handelt, für die die Ausfuhr
zollförmlichkeiten vor dem 1 . März 1980
erfüllt werden ;

— der Verordnung (EWG) Nr. 368/77 : auf Er
zeugnisse, die im Rahmen von Einzelausschrei
bungen verkauft werden, für die die Frist der
Angebotsabgabe nach dem 1 . März 1980 ab
läuft ;

— der Verordnung (EWG) Nr. 443/77 : auf Er
zeugnisse, die innerhalb einer Verkaufsperiode
gekauft werden, für die die Frist nach dem
1 . März 1980 endet ;

— der Verordnung (EWG) Nr. 1844/77 : für
Magermilchpulver, das nach dem 1 . März 1980
gemäß Artikel 9 Absatz 2 der vorgenannten
Verordnung denaturiert wird ."

Die Artikel 11 und 12 der Verordnung (EWG) Nr.
1725/79 erhalten folgende Fassung :

„Artikel 11
Die Verordnung (EWG) Nr. 990/72 wird ab
1 . März 1980 aufgehoben .
Artikel 12

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1980 in
Kraft . Sie gilt ab 1 . März 1980 ."

Artikel 2

Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1726/79 erhält
folgende Fassung :

(') ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 13 .
( 2 ) ABl . Nr. L 204 vom 28 . 7 . 1978 , S. 6 .
( J ) ABl . Nr . L 199 vom 7 . 8 . 1979 , S. 1 .
( 4 ) ABl . Nr. L 199 vom 7 . 8 . 1979, S. 10 .
( 5 ) ABl . Nr. L 269 vom 26 . 10 . 1979, S. 14 .

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 21 . Dezember 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident
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